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3Son allen jetzt schwebenden politischen Fragen' ist keine 
von so tief greifender Bedeutung für unsere Gegenwart mrd 
Zukunft, als die zwischen Deutschland und Dänemark wegen 
der deutschen Herzogthümer bestehenden Zerwürfnisse. Zwar 
sind sie längst der Gegenstand zum Theil recht gründlicher 
und eifriger Aufmerksamkeit nicht nur in Deutschland, sondern 
auch im übrigen Europa geworden; allein dennoch scheint ihre 
eigenthümliche Bedeutung für den deutschen Bund und für 
seine Stellung unter den Völkern, an gar manchen Orten 
längst nicht genug gewürdigt und namentlich diejenige Seite 
der Sache bei weitem noch nicht gehörig erkannt zu werden, 
welche in der That eine Lebensfrage für das conservative 
P r in c ip  überhaupt in sich schließt.

Der Verfasser fühlt sich zu dem Versuche gedrungen und 
in seiner Ueberzeugung verpflichtet, so viel er mit geringen 
Kräften vermag, zu dieser Würdigung und Erkenntniß gerade 
in dem gegenwärtigen Momente beizutragen, wo die Sache 
eine entscheidende Wendung nehmen zu müssen scheint.

Bei der gegenständlichen Darstellung einer großen und 
jedem Auge sichtbaren Angelegenheit sollte man denken, es 
müßten die einfachen Thatsachen für sich allein sprechen und
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es könne nicht darauf ankommen, welches politischen Glaubens 
der Darstellende sei, sofern dieser nur ehrlich zu Werke geht. 
Allein die „einfachen Thatsachen" an sich sind eben nicht so 
leicht darstellbar, vielleicht dem menschlichen Auge überall nicht 
einmal völlig erkennbar, schon deshalb, weil sie sich unwill
kürlich, selbst unter der redlichsten Absicht, färben. Deshalb 
mag es erlaubt und gut sein, dem Leser, zur vergleichenden 
Berechnung unwillkürlicher Strahlenbrechungen, das Glaubens- 
bekenntniß in die Hand zu geben, unter dessen Lichte dem Dar
stellenden die Thatsachen erscheinen. Nur aus diesem Grunde, 
zugleich aber auch in der Hoffnung, dadurch vielleicht die seiner 
Darstellung zu wünschende Ueberzeugungskraft auch für Andere 
zu stärken, erlaubt sich der Verfasser, einige persönliche, und 
allgemeine Bemerkungen voranzuschicken. Wenn er übrigens 
seinen Namen verschweigt, so geschieht das weder aus Scheu 
vor der Oeffentlichkeit, noch aus Bescheidenheit, sondern ledig
lich in Berücksichtigung äußerer Verhältnisse.

Wer zu Diplomaten, Staatsmännern und Politikern des 
gewöhnlichen Schlages reden wollte, müßte eigentlich etwas 
vom Mephistopheles haben, weil nur ein solcher, mit sei
nem skeptischen, unbarmherzigen, über alles Ideale spottenden 
Skalpirverstande ihnen noch einigen Respekt einflößt; ein 
„Mensch in seinem dunkeln Drange" dagegen, „der sich des 
rechten Wegs bewußt", pflegt keinen Glauben, keine Gerech
tigkeit und keine Gnade bei ihnen zu finden. Allein um so 
mehr ist es Pflicht, vielleicht Verdienst, mit aller Wärme der 
lebendigen Ueberzeugung immer von Neuem in sie zu dringen; 
— endlich siegt doch überall die Wahrheit, das Rechte und 
die gute Sache: denn sie sind Gottes W i l le .  „Das 
Recht ist der Augapfel Gottes auf Erden", ist ein tiefes Wort 
Kant's, und er hatte Recht — quand meine! —
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Ein bestimmtes politisches Dogma bekenne ich nicht, weil 
ich die Dinge nicht blos mit dem Verstände auffasse. Das 
höchste Princip, welches ich zu fassen vermag, ist das der 
Gerechtigkeit, in deren Dienst ein jeder Einzelne, so viel 
er in der ihm gegebenen Sphäre des Lebens nur immer ver
mag, sich als einen — wenn auch noch so kleinen — Hand
langer des göttlichen Willens und Regierens anzusehen und 
zu bethätigen hat, sofern er überhaupt verdienen will, ein 
Mensch — d. H. „zum Bilde Gottes geschaffen" — zu sein.

Kein Mensch aber kann gerecht sein, wenn er nicht vor 
Allem wahr ist gegen sich selbst, gegen die Menschen und 
auch gegen die Dinge. Und wahr kann er nur werden, wenn 
er sich unablässig in strenger Unterordnung unter sein heiligstes 
Gewissen hält. Und auch das Gewissen ist nicht immer mit 
einem Schlage klar und gewiß; es will in weihevoller Uebung 
an dem göttlichen Funken, der in jeder Seele tief innen 
glimmt, entzündet und verklärt sein. Nirgends ist dieser Fun
ken zu einem reinern, helleren und schottern Lichte angefacht, 
als in der göttlichen Lehre des Christenthums.

So viel ein Mensch vermag, so viel ist er, nach dieser An
sicht, auch verantwort l ich vor sich, vor seinen Nebenge
schöpfen, vor Gott. M it der Größe seines innern oder äußern 
Wirkungsvermögens wächst auch seine Verantwortlichkeit. Is t 
nun schon die Forderung an den Geringsten unter uns eine hohe, 
so tritt sie an den Höhergestellten mit gewaltiger Mahnung 
heran, und für die Höchsten, die sich gleich wie eine Art 
Stellvertreter Gottes auf Erden ansehen dürfen und sollen, 
für die Lenker von Staaten und Völkern, nimmt sie den
Posaunenton des Weltgerichts an, und nur darum heißt es
m it Recht „Von Gottes Gnaden."

Zwar bleibt der Mensch auch auf der höchsten irdischen



S tu fe  immer nur M ensch, und es würde dem Principe der 
Gerechtigkeit selbst widersprechen, vom Menschen mehr als 
Menschliches zu verlangen. Aber unerläßlich und unw ider
leglich bleibt imm er die Forderung, das höchste M aß  der 
Pflicht da annehmen zu müssen, wo das höchste M aß  dos 
Rechts und der M acht ist.

Ic h  gestehe auch kein politisches Id e a l  zu haben. Ich  
erkenne aber ein festes Ziel in den D ingen dieser W elt, und 
das ist eben kein anderes als die zunehmende Verkörperung 
der Gerechtigkeit, —  der christlichen Gerechtigkeit nach innen 
und nach außen. Ic h  nehme die D inge, die G ott zuläßt, 
als eine Entwickelung organischen W erdens; das Recht aber 
und die geordneten Z ustände, wie jeder Nachgeborene sie vor
findet, a ls Theile und Phasen dieser Entwickelung. S ie  ans 
Leichtsinn oder Selbstsucht dnrchbrecheu ist Frevel; aber auch 
nicht minderer Frevel, durch Verhindern ihren weitern or
ganischen Fortgang lähmen wollen.

D ie  Geschichte zeigt indessen, daß die Leidenschaften der 
Menschen, und insbesondere der M assen, das Dnrchbrecheu 
und Zerreißen der Entwickelnngsfäden noch gefährlicher und 
verderblicher machen, als dies durch bloßes Verhindern des 
Fortschritts geschieht, der doch nicht ausbleibt, sobald die in 
nerlichen Berechtigungen und Voraussetzungen dazu n u r wirk
lich vorhanden sind. W enn ich daher genöthigt w ä re , mich 
für eine der mit den geläufigen Bezeichnungen der Conserva- 
tiven oder der Liberalen belegten großen M einungsgruppen 
ausschließlich zu entscheiden, so w ürde ich mich unbedenklich 
in das Lager der E rstem  stellen müssen; aber m it dem sehr- 
bestimmten V orbehalt, daß Eonservatism ns nicht S tills tan d , 
nicht Rücklauf, nicht Versteinerung, nicht einseitiges Behalten, 
sondern E rhaltung des Lebendiggewordencn sei, zur gewissen-
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hasten, also nach moralischer Freiheit strebenden menschenwür
digen Cultur des Werdenden. Ich gestehe auch, daß ich nur 
in dieser Richtung eine gedeihliche Zukunft offen sehe, und 
außer ihr weder Heil uoch Gottes Willen erkennen kann.

Mein persönlicher Lebensgang bringt das von selbst mit 
sich. Er hat mich die Menschen und Dinge sowohl aus der 
s. g. Frosch-, als auch der Vogel- und aus der einfachen 
Nachbar-Perspective sehen lassen, und ich habe gelernt, die 
verschiedensten Zustände der Menschen lebendig mitzufühlen. 
Ich halte danach aber keine Eigenschaft des Höherverantwort
lichen, des Vorgesetzten, des Führers, des Staatsmannes, des 
Regenten für so unerläßlich, als die, mit seiner besten Einsicht 
und theilnehmendem Gemüthe sich klar in die Lage, Bedürf
nisse und Gefühlsweise eines jeden Ändern zu versetzen, und, 
je bestimmter und kräftiger er Recht und Einfluß für sich in 
Anspruch nimmt und in Anspruch nehmen soll, desto bestimm
ter dies auch für jeden Ändern in dessen eben so gut von 
Gott gegebenen Lebenssphäre, in Anerkennung der Genossen
schaft christlicher Liebe und Temuth, zu achten und zu halte».

So bin ich zu dem für mich höchsten Axiom gelangt: daß 
die beste Verfassung und Regierung von Land und Leuten da 
sein müsse, wo das Gesetz und das Recht den Menschen, 
und hinwiederum der Mensch das Gesetz und das Recht 
am höchsten stellt. Das Eine kann aber ohne das Andere 
nicht gedacht werden.

Allein wie soll das möglich sein oder werden, wenn wohl
begründete Ordnungen, klares Recht und bündige Verträge 
häufig mißachtet, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit, wenn 
Pflicht und Gewissen auch von den Hochansehnlichen und Mäch
tigen oft verleugnet werden?— Dürfte man sich darüber ver
wundern, daß der Begriff des Rechts und das Pflichtgefühl
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der Unterwerfung unter denselben bei der Masse abhanden 
kommt und erlischt, wenn das Rechtsbewußtseiu, dies Grund
element alles gesitteten Staatslebens, so häufig bei der Wurzel 
angegriffen und ausgerissen wird? — Zwar gibt es leider im 
Leben der Völker wie der Einzelnen manche Schläge des Schick
sals, die auch der beste Wille nicht abzuwenden vermag. „Es 
muß auch Aergerniß in die Welt kommen", heißt es in der 
Schrift; „aber wehe dem, durch den es kommt." — I n  dem 
Wirrsal des Lebens ist das Recht aber immer noch der 
sicherste Halt. Es ist immer noch leichter, seine Pfl icht, 
als sein Interesse richtig zu erkennen.

Wie schon oben erwähnt, rührt von Kant das schöne 
Wort her: das Recht sei der Augapfel Got tes auf 
Erden.

„Suum cuique" — Jedem das Seine — so lautet der 
kräftige Wahlspruch des ritterlichen und mächtigsten deutschen 
KLnigsgeschlechts. Im  Dienste der Wahrheit und der Gerech
tigkeit hoch gehalten, muß er zur Zauberformel für das Wohl 
Aller werden.

„V iribus unitis" —  mit vereinten Kräften — heißt die 
Devise der ältesten, der kaiserlichen deutschen Großmacht; ein 
nicht minder kraftvolles und bewährtes Zauberwort.

Aber man denke sich beide in Einem großen lebendigen 
Gedanken des Rechts und der Gerechtigkeit verbunden: „V iribus 
unitis suum cuique" —  mit vereinten Kräften Jedem das 
Seine — so springt die moralische und politische Kraft und 
Größe desselben dergestalt in die Augen, daß jedes Wort über
flüssig ist, sie anschaulich zu machen. Wie ganz anders wäre 
dies eine „heilige Allianz", als jene, welche einst diesen Namen 
trug und mit mehr Recht eine „diplomatische Apokalypse" ge
nannt worden ist.
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Und welcher andere Sinnspruch könnte besser und würdi
ger geeignet sein, zum Symbol des deutschen Bundes genom
men zu werden, als diese Verschmelzung jener beiden? V i
ribus unitis suum cuique !

Deutschland: Oesterreich und Preußen.

Ehe ich der Aufgabe näher trete, welche ich mir hier ge
stellt habe, muß ich noch einige allgemeine Gedanken voran
schicken, die sich auf die Stellungen von Oesterreich, Preußen 
und Deutschland überhaupt beziehen.

lieber die Einzelnen wie über Völker und Staaten ent
scheiden ans die Dauer immer die realen Zustände und Nö- 
thigungen, in welche das Leben sie gestellt hat. Die idealen 
Anwandlungen halten nur so weit und so lange vor, als sie 
im glücklichen Falle ans den realen Zuständen erzeugt und 
genährt werden. Im  Staats- und Völkerleben sind es vor 
Allem die durch die ändern mitbestehenden und mitstrebenden 
Staaten- und Völker -Existenzen gegebenen ähnlichen oder ent
gegengesetzten Lebensbedingungen, was die Grundformeln zu 
den Geschicken liefert: mithin die politischen Rival i täten.

Wie steht es mit solchen Rivalitäten in Beziehung auf 
Deutschland? Es scheint, daß Deutschland als Ganzes heut 
zu Tage eigentlich keine ausgesprochenen Rivalitäten in Europa 
mehr zu bestehen habe; theils freilich weil es selbst eine nur 
schwach ausgeprägte politische Gesammt-Existenz darstellt; haupt
sächlich aber, weil es in der That keinerlei Nöthigung hat, 
ändern Völkern irgendwo hindernd oder fordernd in den Weg
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zu treten, sondern alle Bedingungen und Elemente einer ein
geborenen, reichen Bestim m ung, sowohl geistig als m ateriell, 
vollkräftig in sich selbst trägt. N u r eine einzige S e ite  bietet 
noch den Schein einer politischen R iva litä t fü r Deutschland 
d a r , und das ist eben sonderbarerweise der Conflict mit dem 
kleinen Dänenvolk. Aber n u r  aus ganz eigenthümlichen U m 
ständen ist es zu erklären, daß dieser Conflict so lange unau s- 
getragen hat bleiben können.

I m  klebrige» sind die politischen R ivalitäten  von Gesammt- 
Deutschland auf seine beiden ans ihm hervorgewachsenen mo
dernen Hauptelemente, Oesterreich und Preußen, übergegangen, 
welche gleichsam die Erbschaft der deutschen Kaiser, aber frei
lich n u r sehr cum beneficio inventarii et grano salis ange
treten haben. Diese beiden großen Elemente müssen deßhalb 
im Einzelnen betrachtet werden.

O e s te r re ic h  hat m it sehr vielen und sehr bedeutenden 
politischen R ivalitäten  zu w etteifern; es ist eigentlich rings 
davon um drängt: im S üden  und Südw esten sind es F rank
reich und I ta l ie n ,  im Osten und Norden R u ß land , an der 
untern  D onau  sind fast alle M ächte vereint, die ihm die B e 
dingungen seines Lebens und Gedeihens mehr oder weniger 
streitig und schwer machen; und nicht am wenigsten hat es 
außerdem, gleichsam bis au die B rust der gemeinsamen M u tte r, 
gegen Preußen eine in term ittirende, oft fieberhafte R ivalität 
zu bestehen. G eringer ist die R ivalitä t m it England; am ge
ringsten m it den S ta a te n  des übrigen Deutschlands. Von den 
ändern S ta a te n  E uropa 's sehe ich hier ab , obgleich sie in 
zweiter Linie wichtig genug sind und unter Umständen selbst 
entscheidend wirksam werden können, w as besonders von Schw e
den und Norwegen, und auch v o n S p au ie n , H olland, Belgien rc. 
gilt.
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P r e u ß e n  —  der B en jam in , vielleicht der „keusche, zu- 
knnftreiche" Joseph, unter den europäischen Großmächten, den 
der Eine oder Andere auch gern verkaufen möchte —  steht in 
entschiedener R ivalitä t eigentlich n u r  zu seinem größeren B r u 
der —  oder H albbruder —  Oesterreich, und n u r gelegentlich 
auch zu Frankreich, zu Rußland rc., oder auch handelspolitisch 
vielleicht einmal zu England. Z u  den S ta a te n  des übrigen 
Deutschlands besteht keine eigentliche oder ausgesprochene R i
valitä t; wohl aber bei diesen eine gewisse Halbrivale Scheu 
gegen P reußen , von dem sie, mit wenigen A usnahm en, stimmt- 
lich vielfach umschlungene nächste Nachbarn und halbgeuöthigte 
„H ausfreunde" sind.

Welche Folgerungen ergeben sich nun aus diesen allgemei
nen Cvnstellationen? Zunächst doch gewiß die, daß, abgesehen 
einstweilen von aller idealen deutschen Brüderlichkeit, den 
realen G ravitations- und D rehungspunkt in diesen S trö m u n 
gen von R ivalitäten  Oesterreich, Preußen und das übrige 
D eutschland, sodann auch England bilden, daß also diese S t a a 
ten und Völker zusammen ein natürliches In te re ssen -S ystem  
m itten in dem Gewühle der divergirenden Tendenzen und G e
lüste der europäischen W elt darstellen, gleichsam ruhende 
Schwingungsknoten in dem vibrirenden Nervengeflechte der 
großen Völkerinteressen. I s t  das richtig, so w äre es auch 
richtig, daß diese gegebenen Elemente bearbeitet, dauerhaft und 
brauchbar gemacht werden müssen. D a s  würde zunächst und 
ganz besonders für Deutschland gelten. H ier ist es dann aber 
vor Allem klar, daß die kleinern R ivalitäten vor den größern 
weichen müssen. I m  Vergleiche m it den R ivalitäten  Oester
reichs sowohl, als P reußens nach außen, ist die R iva litä t die
ser beiden Mächte untereinander nur ein untergeordneter 
häuslicher Zw ist, ein unwesentlicher Fam ilienhader —  eine
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gefährliche „Unort" gleichsam zwischen Mann und Fron, — 
die verschwinden müssen, sobald irgend ein wichtiges, den Einen 
oder den Ändern wesentlich berührendes Ereignis; eintritt.

Gewiß sind die jetzigen Fürsten und die Regierungen die
ser Staaten erleuchtet genug, um dies vollkommen einzusehen, 
denn die Geschichte der letzten Menschenalter ist da, um mit 
strafender und warnender Stimme zu beweisen, daß nur durch 
den übelverstandenen Hader zwischen diesen beiden Staaten, 
das zeitweise Uebergewicht und die Weltherrschastsgelüste in 
einzelnen europäischen Machthabern entstehen konnten, die dann 
die furchtbaren Zerstörungen herbeiführten, von denen Deutsch
land zerrissen wurde und noch leidet.

Daß Deutschland im Allgemeinen mit keiner ändern Na
tion in ausgesprochener politischer Rivalität steht, kann als 
ein zweideutiges Geschenk des Schicksals und nur als ein 
zweifelhaftes Glück betrachtet werden. Es hat aber seine tie
feren Gründe. Deutschland, nicht Mos geographisch das Centrum 
Europas, bildet auch geistig und politisch die Mitte sowohl 
zwischen Nord und Süd, als zwischen Ost und West. Es hält 
die romanische und die slavische Welt auseinander. Man kann 
es, um ein Gleichnis; zu gebrauchen, wohl den Rückgrat und 
das Rückenmark Europas nennen. Darin wäre allerdings eine 
hochbedeutsame Function im Gesammtleben unseres Welttheils 
angedentet; aber die beweglichem, handelnden Gliedmaßen 
wären durch die übrigen Länder und Völker Europas reprä- 
sentirt. Beruf und Schicksal, im Schlimmen wie im Guten, 
läge in dieser Vertheilung gleichsam prädestinirt. Die Con
flicte der äußeren Glieder wären Deutschland zwar einiger
maßen erspart, dahingegen aber leider, wie die Geschichte ja 
auch sattsam zeigt, die Entladungen der großen Weltgewitter 
meistens auf seinen Rücken geleitet. Auf der ändern Seite
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ist Deutschland allerdings in der günstigen Lage, daß es an 
allen seinen Aufgaben mit Erfolg arbeiten kann, ohne die än
dern Nationen in den ihrigen zu hindern und ohne mit ihnen 
feindlich nach denselben Zielen ringen zu müssen. Hier müßte 
man anscheinend vielleicht Italien ausnehmen. Allein diese 
Gegenstellung gilt weniger Deutschland als Oesterreich. Deutsch 
land als solches empfindet oder erwiedert dieselbe auch nicht. 
An Uebergriffe in die Lebenssphäre anderer Nationen, an Aus
dehnung und Eroberung denkt die deutsche Nation und der 
deutsche Bund in der That nicht. Im  Gegentheil, Deutsch
land hat den Einbußen, die es im Laufe der Jahrhunderte 
erlebt hat, mit mehr Ruhe als gut ist und als jede andere 
Nation gethan haben würde, zugesehen. Wir wollen nicht 
untersuchen, ob dies ein Verdienst oder bloßes Phlegma der 
Race gewesen ist. Vielleicht war es mehr das Letztere, und der 
Instinct seines innersten Wesens und seiner geschichtlichen 
Stellung hat es dabei geführt. Denn der deutsche Charakter 
ist, wie ehemals das heilige Römische Reich deutscher Nation 
und wie der jetzige deutsche Bund seiner Natur nach etwas 
langsam, schwerfällig, bedenkend, zweifelnd, aber eben darum 
auch von dauernder, aus- und erhaltender Art und gerade 
deshalb im Centrum von Europa ein ganz unschätzbares Ele
ment eines vernünftigen Conservatismus. Kein europäischer 
Staat kann verständiger Weise vor Deutschlands vermeintlichen 
Erweiterungsgelüsten Besorgniß hegen. Wir begehren Niemand 
etwas zu nehmen, natürlich auch den Dänen nicht; aber es 
ist endlich Zeit, daß wir auch uns nichts mehr nehmen lassen 
von dem, was einmal von Gottes und Rechtswegen von alters- 
her unser oder der Unsrigen ist. Deutschlands Zukunft ist für 
lange auf ganz naturgemäßen und nothwendigen Bahnen in 
Anspruch genommen. Es wird seinen arbeitvollen, aber reichen
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innem  Entwickelnngsgang ruhig und zu keines ändern Volkes 
S tö ru n g  fortsetzen können und w ollen, wenn matt eö nicht 
gewaltsam unterbricht oder aufftachelt.

M a n  könnte fragen, woher es denn komme, daß Deutsch 
land unter den übrigen großen oder kleinen N ationen im A ll
gemeinen so wenig beliebt ist? Vielleicht aber kommt es gerade 
daher, daß Deutschland wenig geschlossen und wenig entschlossen 
nach außen wirkt, und daß, wer Niemand zu bedrohen geneigt 
oder geeignet ist, auch für N iem and leicht als ein gesuchter 
Freund erscheint. D e r  M oderator hat gewöhnlich auf keiner 
S e ite  lebhafte Anhänger. Und Deutschland hat wirklich die 
ungesuchte, von selbst gegebene Mission, im Großen und Ganzen 
und auf die D au er ein M oderator in Europa zu sein. Zudem 
haben, viele von uns Deutschen einen angeborenen H ang , den 
fremden N ationen gerechter zu werden als uns selbst, ja oft 
in der Anerkennung des Fremden über alles vernünftige M aß  
hinaus zu gehen, w as natürlich die Achtung und Zuneigung 
der ändern N ationen für uns nicht steigern kann, um so 
schwerer, als w ir so manche Eigenthümlichkeit des Geistes und 
G em üths besitzen, welche jene nicht zu begreifen, m ith in  auch 
nicht zu würdigen wissen. D a s  geht uns selbst bei unfern 
näheren oder entfernteren S tam m verw andten, den Engländern, 
H olländern, D änen  re. nicht besser, vielleicht sogar am schlech
testen. M an  könnte von uns sagen, daß w ir gleichsam ein 
„internationales" Volk an und un ter u ns selbst seien; man 
nehme das im lobenden oder im tadelnden S inn e . W ir haben 
daher auch unsererseits bei weitem nicht die nationalen A nti
pathien , die w ir Ändern eittzttflößett scheinen. Höchstens ist 
unsere S tim m u n g  gegen die D än en  neuerdings zu einer solchen 
aufgereizt worden. Indessen wollen w ir auch selbst gegen die 
D ä n e n , trotz ihrer von Europa gleichsam assecnrirten lie b e r
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Hebung und Selbstverblendung noch immer gern gerecht und 
billig sein. Dänemarks Bedürfnisse und Wünsche begreifen 
wir daher wohl. Es handelt sich für die Dänen um die Fort
führung ihrer frühem politischen Nolle und um die fernere 
Bedeutung ihres nationalen Selbstgefühls. Sobald dies aber 
auf Kosten unserer Rechte, unter Verletzung des wenigstens 
eben so legitimen Selbstgefühls unserer überlegenen Nationalität 
geschehen soll, die sich keines Unrechts gegen Dänemark schuldig 
gemacht, der dieses im Gegentheil selbst sehr viel zu verdanken 
hat, da hört die Nachsicht und die Geduld auf eine Tugend 
zu sein, und Jeder ist nothwendiger Weise sich selbst der Nächste. 
Wenn daher die deutsche Nation gegen irgend eine andere 
eines wahren und empfindlichen Gegensatzes bewußt geworden 
ist, so ist es nur gegen die Dänen, und dieser Gegensatz droht 
ein unversöhnlicher Nationalhaß zu werden, wenn die Dinge 
noch lange so fortgehen, und an eine dauernde Ruhe im gan
zen Norden wäre dann niemals zu denken.

Was ich übrigens in Vorstehendem von den „politischen 
Rivalitäten" im Allgemeinen bemerkt habe, will natürlich nicht 
sagen, daß dieselben an sich allemal schon bestimmt prädesti- 
nirte Feindschaften seien; sie sind vielmehr, nach meiner An
sicht, nur die mehr oder weniger trennenden politischen Tem
peraments- und gleichsam Geschäfts?Gegensätze der verschiedenen 
Völker und Staaten-Gruppen in Europa.

Die Frage von den natürlichen Rivalitäten führt von selbst 
auf ihre Folgewirkungen: die natürlichen Allianzen und Bündnisse.

Keine Allianz ist jemals natürlicher gewesen, als die des 
deutschen Bundes, selbst abgesehen von der Stammeseinheit 
seiner Bestandtheile. Freilich läßt sich beklagen, daß die Form 
und Gliederung, welche dieser Verbindung gegeben worden, 
nicht lehensvoller, nicht glücklicher ausgefallen ist.
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Wer wüßte es nicht, daß der „ d e u t s ch e B u n d v o n 1815" 
eilte künstliche Geburt und ein Angstkind des Wiener Con
gresses und der Umstände war! Leider lag es in dem ganzen 
Wesen der Dinge, gewesener und vorhandener, daß es nicht 
anders kam, kaum anders kommen konnte. Es ist deshalb 
auch mit den Jahren noch nicht viel mehr daraus geworden. 
Es ist aber ein Beweis deutscher Lebenskraft und richtiger 
politischer Fühlung, wenn die Nation bei jeder Gelegenheit 
ihre Nichtbefriedigung mit dieser unvollendeten Schöpfung an 
den Tag gelegt hat; es wäre vielmehr überaus schlimm, wenn 
sie sich damit begnügt hätte. Freilich ist die öffentliche Mei
nung auf der ändern Seite hierin viel weiter gegangen, als 
gut, recht und billig war. Denn es mußte nun einmal mit 
den gegebenen und berechtigten Factoren gerechnet werden, die 
mit der ihnen angeborenen specifischen Unbeugsamkeit und 
Eigenart sich nicht unter die Formeln der idealen Wünsche 
und Bedürfnisse für das Ganze fügen wollten und konnten. 
Das hat sich deutlich genug wieder gezeigt in den Jahren 
1848 und folgenden, wo die idealen Wünsche los- und aus
gelassen genug schwärmten, und doch an der Natur des T a t 
sächlichen, an den realen Substraten unserer nationalen Wesen
heit scheiterten.

Weise wäre es, die gegebenen Grundlagen unseres mehr 
als tausendjährigen Gewordenseins einsichtig anzuerkennen und, 
ein Jeglicher an seiner Stelle, nach bestem Wollen und Ver
mögen, darauf auch das Werdende zu gestalten. Wenn man 
nicht kann, was man will, so soll man wenigstens wollen, was 
man kann. Das gilt für Alle und Jeden von uns.

Und es ist hier noch viel Rechtes und Gutes zu verwirk
lichen. Der Grundstoff und die Grundformeln sind gesund; 
sie sind reich genug, um eine große Zukunft mit würdiger und
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gedeihlicher Arbeit zu erfüllen. Aber wollen muß matt, oben 
und unten. D ies scheint auch nicht einmal allzuschwer.

F ragen  w ir nach der natürlichen G rundform el unseres 
politischen Wesens, so muß es schon auf den ersten Blick durch 
unsere Geschichte einleuchten, daß es wirklich der f ö d e r a t i v e  
M o n a r c h  i s  m u s ist. O hne Anmaßung des Prophetenthum s 
kann m an wohl annehmen, daß dieser G rundthpus, der, trotz 
aller äußerlichen W andelungen, durch so viele Jah rhunderte  
derselbe geblieben ist, auch noch auf eine für jetzt unabsehbare 
Zukunft derselbe bleiben werde. W ohl w ird der natürliche 
V erlauf der D inge, wie b isher, ein weiteres Zusammenschmel
zen einzelner Glieder und G ruppen bringen, ohne an dem 
Grundwesen viel zu ändern. M ag  es m ut kommen wie es 
immer wolle, A l l e  haben in  der Hauptsache ein identisches 
Interesse an dem Gedeihen und der K raft aller übrigen ; und 
dieses In teresse  kann sich, richtig verstanden, bei jedem E in 
zelnen n u r um so mehr steigern, je größer und stärker er 
bereits ist und je mehr er vom Ganzen zu repräsentiren und 
im V erlaus der D inge etwa ztt erw arten hat. D ie  größte 
Höhe erreicht natürlich dieses Interesse bei P reußen und 
Oesterreich. E s  kann nicht fehlen, daß bei jeder kommenden 
Krisis und Gefahr Deutschlands im Völkergedränge E uropa's 
diese beiden Großmächte vorankämpfen müssen, daß aber alle 
klebrigen ih r selbsteigenstes Interesse dabei haben werden, sie 
darin aus allen K räften zu unterstützen; denn jedes Sinken 
dieser beiden Vorkämpfer für Deutschlands Interessen in  Europa, 
m u ß  früher oder später von einem jeden Gliede der großen 
deutschen Körperschaft nachtheilig empfunden werden, so sehr 
auch gleißende Verlockungen, nach ändern S e iten  h in , auf 
Augenblicke blenden mögen, —  Verlockungen, die klar genug als 
solche erkannt worden sind, welche erst das G a n z e  lockern

2
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und anfressen sollen, damit sodann die Einzelnen nach Belie
ben wehrlos verschlungen werden können. — Und was wie
derum gibt jenen beiden ersten Mächten ihre ties eigenste, 
markhaltigste Kraft, ihre innerlichste Gewähr und Dauer, und 
ihr wirksamstes Ansehen? was anders als ihr deutsches Grund
element, ihre tiefen Wurzeln in der deutschen Gemeinschaft- 
lichkeit, ihre unvertilgbare letztendliche Solidarität mit allen 
wahren deutschen Interessen und Schicksalen und das zuver
sichtliche Gefühl, daß in allen großen Weltstürmen endlich doch 
die ganze Urkraft des erwachenden Riesen hinter ihnen stehen 
wird! — Das ist wahrlich nichts Geringes, und es hat die 
unglückseligste Berkennung aller wahren Interessen dazu gehört, 
um jemals zu wähnen, diese großen politischen Elementarkräfte 
und Hebel könnten ohne unwiederbringlichen Nachtheil für 
Alle geringgeachtet werden. —

„Menschen und Völker leben nicht von Brod allein." Gott
lob! — Es gibt auch einen geistigen Hunger, der aus dem 
edlen Bedürfniß der Selbstachtung entsteht. Einen solchen 
geistigen Hunger hat glücklicher Weise auch das deutsche Volk 
in einem hohen Grade, und man hat es mit Grund ein Denk- 
und Rechtsvolk genannt, um damit seine Tugenden, zugleich 
aber auch die daraus entspringenden Fehler zu bezeichnen. Es 
gereicht ihm nur zum Lobe, daß es nicht dem nackten Mam
monismus unserer Tage ausschließlich huldigt.

Es mag erlaubt sein, hier noch ein Wort zur Aussöhnung 
der deutschen Nation mit dem „deutschen Bunde" und über 
die Möglichkeit seiner Fruchtbarmachung zu versuchen.

Die Verwerfung dieser politischen Schöpfung geht entschie
den zu weit; theils nimmt sie ihren Anlauf von unhistorischen 
und abstrakten Voraussetzungen, theils nach falschen Zielen 
hin. Zunächst muß man eingestehen, daß Deutschland schwer-
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lich jemals Zeiten gehabt hat, die es gegen die jetzigen zurück
wünschen könnte, es sei denn, daß wir etwa bis zu der glanz
vollen aber eigentlich sehr undentschen, überwiegend von der 
Richtung nach Rom und Italien beherrschten, und wenig fried
lichen Periode der Hohenstaufen hinaufsteigen wollten. Aber 
selbst diese Zeiten, wer möchte sie wieder heraufbeschwören? 
Klaffte denn nicht gerade damals die furchtbarste Spaltung 
von Deutschland durch die Welt, zwischen Ghibellinen und 
Welfen? — Wir sollen und wollen nun nicht mehr auf fremde 
Kosten blutigen Glanz und Besitz erwerben. Auch ist es ja 
ein leeres und unfruchtbares Phantasiespiel, die Zeiten umzu
modeln. Was wir haben und woran wir arbeiten sollen, liegt 
vor uns. An dem Gegebenen sollen wir getreulich fortbauen 
und bessern. Das Fundament wird schon halten. Aber man 
sollte nicht immer erst Drangsale und Roth erwarten, um 
daran zu gehen; sondern in der guten Zeit dasjenige thun, 
wozu endlich die böse Zeit doch treibt. Leider ist freilich die 
allerallgemeinste Lehre der Geschichte die, daß eben wenig dar
aus gelernt wird. Allein wir Deutschen scheinen doch endlich 
insofern etwas davon zu begreifen, als der Ruf nach Einigkeit 
heut zu Tage unendlich viel allgemeiner unter uns denn je 
zuvor geworden ist. Wir erkennen unsere „A rt" und unsere 
„Unarten" immer klarer; die Zuversicht zu jener erstarkt; 
diesen wird mehr und mehr gewehrt. Schon die jetzt allge
mein bewußte Klage über unsere Zersplitterung ist ein Fort
schritt. Wir können und sollen aber mehr und Besseres thun 
als bloß klagen. Ein Jeder von uns kann dazu schon dadurch 
Mitwirken, daß er unfern alten idiosyncratischen Stamm- 
Separatismus abzuthun hilft.

Machen wir uns unsere Zustände durch eine Art tier 
gleichender Anatomie einmal klar, so müssen wir verständiger
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Weise eingestehen, daß wir auch darin leidlich die uns durch 
alle Verhältnisse angewiesene Mitte halten. Manches ist an
derswo besser, Vieles aber weit weniger gut als bei uns. 
Es ist gewiß eine unserer Unarten, daß wir allzuviel nach 
außen und ändern Nationen schauen. Wir sollten dies ent
weder gar nicht, oder, wenn wir es denn einmal nicht 
lassen können, klar, ganz und genau thun; wir sollten aber 
vor Allem trachten, aus eigenem Boden, ans eigenen Wurzeln, 
eigenen Stämmen und Blättern eigene Früchte zu erziehen. 
Vielleicht ist uns sogar eine der allerseltensten Lösungen jenes 
schwierigen Hauptproblems aller Politik möglich gemacht, wel
ches in der richtigen Vertheilung und Ausgleichung der Cen
tripetal- und der Centrifugalkräfte in einem Volksleben besteht; 
in der Combination der Gesammtkraft und der Einzelkräfte, 
oder in der Entwickelung des vielfältigen natürlichen Locallebens 
ohne das drückende Uebergewicht eines einzigen Mittelpunktes; 
also in der Gliederung eines Moderators zwischen straffem 
Centralismus und isolirendem Provinzialismus, zwischen Im - 
peralismus und Atomismus u. s. w.; so daß vielleicht gerade 
bei uns die günstigste Anlage zur Verwirklichung eines „seif 
go vernement" im deutschen Sinne zu finden ist, die in der 
Theorie ausgedacht werden könnte: eine undespotische Zusam
menfassung eines großen Ganzen über einer natürlich gegebenen 
und gegliederten Reihe von localen selbstbestimmenden Brenn
punkten des politischen Lebens.

Als Theorie ist auch das System des deutschen Bundes 
schon mehrfach von bedeutenden Autoritäten gelobt worden. 
Aber freilich «grau ist alle Theorie"; auf die Praxis kommt 
es an, und die ist allerdings allzu lahm hinter ihrer Aufgabe 
zurückgeblieben. Es ist schon vorhin eingeräumt worden, wie 
es in der Consequenz unserer eigenthümlichen Natur und Gê
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schichte zu liegen scheint, daß Deutschland im großen Ganzen 
eine andere politische Form, als die eines Bundes von mög
lichst unabhängigen monarchischen Staaten, nicht Wohl ver
tragen werde; allein damit ist zugleich die unabweisbare Pflicht 
allen denjenigen, die dazu Mitwirken können, auferlegt, die 
Gesinnung und Gedanken der Nation mit dieser Form so viel 
als möglich auszusöhnen Unmöglich ist es nicht und schon 
die bloße Klugheit müßte dazu drängen. Die Regierungen 
Deutschlands haben dies auch wohl gefühlt, leider aber mei
stens nur in Zeiten der Stürme und der Noth, wo man es 
ihnen dann wenig Dank wußte. Uebrigens hat es auch zu 
Anfang der Bundesverfassung nicht an dem Zeugnisse für die 
Anerkennung jener Pflicht der Nation gegenüber gefehlt. Die 
Fürsten und freien Städte haben es selbst schon in ihrem 
Bundesbeschlusse vom 12. Juni 1817 über die Competenz der 
Bundesversammlung ausgesprochen, indem sie erklärten: daß 
die Bundesacte die Grundzüge und Andeutungen des fü r 
Deutschland geschlossenen Bundes enthalte, darüber seien 
Alle einig, aber eben so erkennen auch wohl Alle insgesammt, 
daß Fürsten und freie Städte, sowie die Nat ion über
haupt, gleichen Anspruch auf die organische Vol len
dung dieses Bundes haben.

Es kann hier nicht der Ort sein, diese „organische Vollen
dung" nur so nebenher zu besprechen. Es läßt sich indessen 
dreist behaupten, daß, trotz der unläugbaren Schwierigkeiten, 
mit leidlich gutem Willen viel zu erreichen wäre, wozu die 
Bundesverfassung den Grund schon gelegt hat. Alles gute 
Gedeihen hängt aber durchaus und in allen Richtungen von 
der Einsicht, den Gesinnungen und dem willigen Zusammen
wirken von Oesterreich und Preußen ab, wie in einer Familie 
von Mann und Weib; und diese beiden großen Glieder sind
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Deutschland, wie es nun einmal ist, so nothwendig, wie dem 
Menschen seine zwei Augen, seine zwei Ohren, seine zwei 
Füße und zwei Arme.

Durch nichts würde der Nation eine erwünschtere Auf
frischung ihres Glaubens an die Ehre und Würdigkeit eines 
politischen Gesammtseins zu Theil werden können, als eben 
durch die feste und würdevolle Durchführung der nationalen 
Verlangen in Betreff der deutschen Herzogthümer.

Sehr selten, vielleicht niemals, hat es ein Lebensinteresse 
gegeben, welches alle Regungen Deutschlands in gleich hohem 
Maße in Anspruch genommen hätte, wie die Sache der dänisch- 
deutschen Herzogthümer. Man sollte die Lebendigkeit dieser 
Regung mit Freuden anerkennen, denn sie ist wahrlich ein 
Zeichen guter Art. Es ist nichts Einseitiges, nichts Gemeines 
darin. Wahrheit, Geschichte, Recht und Politik sprechen gleich 
laut dafür. Auch erleben wir das uns leider selten gewordene 
Glück, daß Fürsten und Nation darin einig sind! — Nach
dem einige Uebertreibnngen und Uebergriffsgelüste einer auf
geregten Zeit ihre Beseitigung gefunden haben, ist nur der 
helle Kern der guten conservative:: Sache übrig geblieben. Es 
ist daher jetzt das evidenteste Interesse, wie der unzweideutigste 
Beruf aller deutschen Regierungen und des deutschen Bundes, 
sich dieser Angelegenheit, nachdem sie nunmehr auf das reine 
Verlangen der Pflicht, des Rechts, der Selbstachtung, der 
Ehre und der solidarischen Zusammengehörigkeit zurückgeführt 
worden ist, mit redlichem und festem Einstehen anzmtehmen.

Sollten die übrigen europäischen Kabinette so verblendet 
sein, diese Gebote einer innersten Notwendigkeit und des 
klaren Rechtes zu verkennen? Es ist kaum zu glauben. Ge
wiß aber ist, daß nur die entschiedenste Festigkeit ihnen die 
Ueberzengnng aufnythigen wird, hier realen Zuständen und
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Nöthigungen gegenüber zu stehen, mit denen man rechnen 
muß, weil sie unverwüstlich sind.

Einen versprechenden Anfang scheinen dazu die Bundesbe
schlüsse vom 11. Februar, 25. Februar und 20. Mai 1858 
machen zu wollen.

Sie lauteten in ihrem Zusammenhänge vollständig wie folgt:

Die Beschlüsse des deutschen Bundes vom 
Februar und M ai 1838.

Am 11. Febr. 1858 hat die Bundesversammlung in 
Uebereinstimmung mit den Ausschußanträgen beschlossen, durch 
Vermittlung des Königl. Dänischen Herrn Gesandten für Hol
stein und Lauenburg 

1) der Königl. Dänischen, Herzogl. Holstein- und Lauen
burgischen Regierung kund zu geben, daß sie 

u) im Hinblick auf die Bestimmung des Art. 56 der Wiener 
Schlußacte, die Verordnung vom 11. Juni 1854, be
treffend die Verfassung für das Herzogthum Holstein, 
insoweit Bestimmungen derselben der Berathung der 
Provinzialstände des genannten Herzogthums nicht unter
breitet worden sind, wie die Allerhöchste Bekannt
machung vom 23. Juni 1856, eine nähere Bestimmung 
der besonder« Angelegenheiten des Herzogthums Hol
stein betreffend, dann das Verfassungsgesetz für die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten der dänischen Mo
narchie vom 2. Dctober 1855, insoweit dasselbe auf 
die Herzogthümer Holstein und Lauenburg Anwendung 
finden sott, als in verfassungsmäßiger Wirksamkeit 
bestehend, nicht erkennen könne, und
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b) in den zum Behuf der Neugestaltung der Verfassungs
verhältnisse der Herzogtümer Holstein und Lauenburg 
und der Ordnung ihrer Beziehungen zu den übrigen 
Theilen der Königl. Dänischen Monarchie und ihrer 
Gesammtheit seither erlassenen Gesetzen und Anord
nungen die allseitige Beachtung der in den Jahren 
1851 und 1852 und namentlich durch die Allerhöchste 
Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 in Bezug auf 
Abänderung der Verfassungen der genannten Herzog- 
thümer, wie auf die denselben in der Gesammtmonar- 
chie, einzuräumende, gleichberechtigte und selbstständige 
Stellung gegebenen bindenden und das damals erzielte 
Einverständniß begründenden Znsicherungen vermisse;

c) auch das Verfassungsgesetz für die gemeinschaftlichen An
gelegenheiten der dänischen Monarchie nicht durchweg 
mit den Grundsätzen des Bundesrechts vereinbar erachte; 

2) demzufolge aber an die Königlich-Herzogliche Regierung 
das Ansuchen zu stellen:

a) in den Herzogtümern Holstein und Lanenburg einen
den Bundesgrundgesetzen und den ertheilten Zusiche
rungen entsprechenden, insbesondere die Selbstständig
keit der besonder» Verfassungen und der Verwaltung 
der Herzogthinner sichernden und deren gleichberechtigte 
Stellung wahrenden Zustand herbeizuführen, und

b) der Bundesversammlung baldigst über die zu diesem
Zwecke getroffenen oder beabsichtigten Anordnungen 
Anzeige erstatten lassen zu wollen."

Am 25. Febr. 1858 „hat die Bundesversammlung be
schlossen: die Erwartung auszusprechen, daß die Königl. Dänische, 
Herzoglich Holstein- und Lauenburgische Regierung sich von 
jetzt an in den Herzogtümern Holstein und Lauenburg aller
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weitern, mit dem Bundesbeschlusse vom 11. Febr. d. I .  nicht 
im Einklänge stehenden, die dermalige Sachlage ändernden 
Vorschritte auf der Basis der für dieselben verfassungsmäßiger 
Wirksamkeit entbehrenden Gesetze enthalten werde."

Am 20. M a i 1858 „hat die Bundesversammlung be
schlossen: Aus Anlaß der von dem Königl. Dänischen Herrn 
Gesandten für Holstein und Lauenburg in der Bundestags- 
Sitzung vom 26. März l. I .  zu Protokoll gegebenen Erklärung,

1) an die Königl. Dänische, Herzoglich Holstein- und Lauen
burgische Regierung, unter Bezugnahme auf die in den 
Ausschußvorträgen enthaltenen Erörterungen, das An
suchen zu stellen, ihr baldmöglichst, und jedenfalls inner
halb der nächsten sechs Wochen, bestimmte Mittheilung 
darüber machen lassen zu wollen, wie sie im Vollzüge 
des Bundesbeschlusses vom 11. Febr. l. I .  Ziffer 2 
Lit. A., die Verhältnisse der Herzogthümer Holstein 
und Lauenburg zu ordnen gedenke, sich aber auf dieser 
Grundlage die Beschlußfassung darüber vorzubehalten, 
welcher Werth den in Aussicht gestellten Berathungen 
mit deren Ständen beikomme, und ob und in welcher 
Form weitere Verhandlungen eiuzuleiten sein werden;

2) der Königl. Herzoglichen Regierung in Bezug auf die
Ausführung des Bundesbeschlusses vom 25. Febr. l. I .  
zu erklären, wie sie die Auslegung dieses Bundesbe
schlusses nicht anzuerkennen vermöge, welche in der 
Erklärung vom 26. März l. I .  aufgestellt ist, vielmehr 
sich jede weitere Beschlußfassung Vorbehalte, falls Vor
gänge zu ihrer Kenntniß kommen sollten, welche mit 
dem Zwecke und Wortlaute jenes Bundesbeschlusses nicht 
in Uebereinstimmung ständen;

8) den Königl. Dänischen Herzoglich Holstein- und Lauen-
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burgischen Herrn Gesandten zu ersuchen, vorstehenden 
Beschluß zur Kenntniß seiner Höchsten Regierung zu 
bringen."

Ich gehe nun specieller zu der hier gestellten Aufgabe 
selbst über.

Die Herzogtümer.

Es kann nicht fest genug im Auge behalten werden, daß 
der Grundcharakter der wichtigsten Angelegenheit, die jetzt wie
der in den Vordergrund der politischen Bühne getreten, ein 
durchaus conservativer ist. Es ist eine Frage zu lösen, die 
schon mehrere Jahrhunderte alt ist, ein Kamps zu entscheiden, 
der mit stets wechselndem Erfolge bis in den Anfang des 
Mittelalters hinauf reicht und dessen wesentlichstes Object 
stets Schleswig war, dessen Geschicke durch diese vielhun
dertjährige Geschichte mit Holstein verwachsen sind. Man 
kann Schleswig wie einen Schlußstein zu zwei  Gebäuden 
ansehen: zu Holstein (Deutschland) und zu Dänemark. Es 
ist eine Notwendigkeit für beide und gerade deßhalb ist die 
Frage von so unendlicher Wichtigkeit. Warum das aus hun
dert Gründen so ist, kann hier als bekannt genug vorausgesetzt 
werden. Es handelte sich zuerst um eine bloße Frage der 
Macht; seit 400 Jahren aber, d. H. seit lver Thronbesteigung 
des Oldenburgischen Hauses, erhielt diese Frage ihre staats
rechtliche Erledigung und sie ist nun eine Frage des historischen 
Rechts geworden, mithin im eminentesten und edelsten Sinne 
eine Sache des conservativen Princips. Die Ansprüche der
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Herzogthümer, ihr Recht auf Untrennbarkeit und auf Selbst
ständigkeit Dänemark gegenüber, sind durchaus wohl begrün
det, wenn auch immerfort und mit wechselndem Glücke ange- 
fochten geblieben. Es ist die historische Mission des Holstein- 
Gottorpschen Hauses gewesen, Borkämpfer dieser Rechte gegen
über von Dänemark zu sein. Die vielen und heftigen Kämpfe 
zwischen Dänemark und den Herzogen von Holstein-Gottorp 
drehen sich alle um diesen Punkt. Das conservative Princip 
ist aber nicht bloß in dieser Beziehung durch die Herzogthümer 
und das Hans Gottorp vertreten; sondern auch, abgesehen von 
diesem mit ihnen verwachsenen historischen Rechte, auf dem 
Wege geschichtlicher Entwickelung der Gegensatz gegen das de
mokratische Dänemark immer mehr hervorgetrieben worden. 
Durch das „Königsgesetz" und die durch dasselbe begründete 
unumschränkte Monarchie, wurde nach Richelieu'schem Bor
bilde nivellirt; alles Aristokratische in Dänemark gebrochen und 
so der Demokratie vorgearbeitet. I n  den Herzogthümer» da
gegen erhielt sich das ständische Element, und der Adel behielt 
Ansehen und Einstuß. Die Ritterschaft fand in ihren Ber- 
sammlungen auch dann noch einen Halt, als die alten Land
tage aufgehört hatten. Diese innere Verschiedenheit trat erst 
klar hervor, als durch die Verträge von 1767 und 1773 das 
Königliche Haus in den alleinigen Besitz der Herzogthümer 
kam, und ganz besonders als das Aussterben des regierenden 
Mannsstammes wahrscheinlich wurde und dadurch sich die 
Aussicht eröfsnete, daß die Herzogthümer, wegen der dort 
geltenden männlichen Succession, aus der Personal - Union mit 
Dänemark und seiner weiblichen Succession ausscheiden würden. 
I n  dem demokratischen Dänemark entstand eine Bewegung, 
durch welche die Regierung dahin gedrängt wurde, daß sie 
nicht bloß die staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer,
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ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bedrohte, sondern 
sogar den Versuch machte, die dort unzweifelhaft geltende 
Succession des Mannsstammes zu verdrängen. Diese Bewe- 
gnng ward endlich sogar von der Regierung unterstützt und 
der „offene Brief" war der gefährliche Schritt, womit Kö
niz Christian V III .  sich öffentlich zu dieser Politik bekannte. 
Die Herzogthümer hatten nun zugleich ihre Landesprivilegien 
und die dynastischen Rechte des Mannsstammes zu verfechten 
und mußten auf diese Weise, der Natur der gegebenen Ver
hältnisse entsprechend, in konservativen Bahnen bleiben. Von 
wesentlichem Einflüsse hierauf war auch, daß die Ritterschaft 
und ihre Privilegien einen integrirenden Theil der Landesrechte 
bildeten, und ganz natürlich wurden hervorragende Mitglieder 
der Ritterschaft hier die Vorkämpfer, sowohl für die eignen 
Rechte als für die des Landes. Diese Verhältnisse mußten 
ganz wesentlich dazu beitragen, das conservative Element in 
den Herzogthümern lebendig zu erhalten und zu festigen.

In  jenem bedenklichen Stadium der Sache, bei der auf 
beiden Seiten stets wachsenden Erbitterung, brach das unheil
volle Jahr 1848 an, in dessen erstem Monate Christian V III .  
starb und seinem Sohne die Regierung hinterließ, als Alles 
schon in voller Gährung stand. I n  diesem kritischen Augen
blicke brach die Februar-Revolution ans und verbreitete sich 
mit Sturmeseile über halb Europa. Die natürliche Folge 
war die nur zu wohl vorbereitete Bewegung in Copenhagen, 
welche den neuen König zwang, ein demokratisch - eyderdänisches 
Ministerium zu ernennen und die Ideen Christian V III. von 
einer Verfassung für die „Monarchie" aufzugeben und statt 
dessen Schleswig wo möglich zu incorporiren. I n  den Her
zogthümern entstand nun eine Gegenbewegung, eine Contre- 
Revolntion, die jedoch ihren wesentlich conservative» Charakter
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selbst in dieser Zeit des allgemeinen Umsturzes gewahrte. Zum 
Beweise dient z. B., daß Theodor OlShausen wegen seiner 
demokratischen Gesinnungen aus der provisorischen Regierung 
austreten mußte. Im  Anfänge des Jahres 1848 ist gewiß 
nirgends ein ähnliches Beispiel vorgekommen.

Während in Copenhagen das demokratische Element mehr 
und mehr an Macht und Ausdehnung gewann, waren die 
Herzogthümer eines der konservativsten Länder auf dem Conti
nent, jedenfalls das conservativste in Deutschland, obgleich sie 
sich im offenen Aufstande befanden. Daß die Ereignisse und 
Zustände des Jahres 1848 nicht ohne allen Einfluß auf sie 
blieben, war natürlich genug. Manche Errungenschaft wurde 
ihnen aber aus der Paulskirche octroyirt, z. B. die „Grund
rechte." Daß Schleswig in den Bund ausgenommen wurde, 
läßt sich zwar nicht rechtfertigen; die Mitschuld trifft aber alle 
deutschen Regierungen; auch haben die Herzogthümer für diese 
Schuld schwer genug büßen müssen, während in Copenhagen das 
in anderer Weise wenigstens eben so schuldige Regiment noch zur 
Stunde fortbesteht. Wenn man daher auch nicht Alles unbe
dingt billigen kann, was von 1848 bis 1850 in den Herzog
tümern geschehen ist, so läßt sich doch nicht bestreiten, daß 
der Grundcharakter der Bewegung derjenige einer conservative!: 
Contre-Revolution gegen die dänische demokratische Revolution 
gewesen und geblieben ist. Ein Beweis hierfür ist auch, daß 
in den Herzogtümern nie eine Stimme sich hat vernehmen 
lassen, welche die seitdem wieder beseitigten Neuerungen zu
rückgewünscht hätte; nur die Einbuße der altverbrieften Lan
dessatzungen und die dänische Willkür haben stets das allge
meine Mißvergnügen al ler Stände hervorgernfen. Außerdem 
ist es nichts weniger als ein Geheimniß, daß der König ledig
lich ein Spiel der jeweiligen Minister und einer dritten be-
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kannten Person gewesen ist. Wäre zufällig der König zur 
Zeit, als die Bewegung ausbrach, in seinen deutschen Landen 
gewesen, so würden es nicht die Dänen sein, die jenen Schein 
der Loyalität um sich verbreiten konnten, welcher namentlich 
die europäischen Kabinette über den eigentlichen Kern der Sache 
getäuscht hat und vielleicht noch täuscht — falls diese Ver
wechselung nicht überhaupt eine absichtliche und nur eine be
queme Ausflucht vor dem offenbaren Rechte in der Sache ge
wesen ist. Es gehört so wenig dazu, ein Helles Wasser zu 
trüben, aber sehr viel, ein getrübtes wieder hell zu machen! — 
In  jenem Falle wären die Dänen die wirklichen Rebellen ge
wesen, und die Schleswig-Holsteiner würden sich mit Begei
sterung um ihren Herzog geschaart haben. Wie die Dänen 
diese Verhältnisse auffassen, kann man daran erkennen, daß 
sie die Schleswig-Holsteiner immer nur die Insurgenten nen
nen, und zwar nicht gegen ihren Herzog, sondern gegen das 
dänische Volk, gegen die „Casinopartei." Und deßhalb müssen 
die Schleswig-Holsteiner Buße thun und gepeinigt werden!? — 

In  den letzten Jahren haben die Herzogthümer genug Ge
legenheit gehabt, ihren conservativen Sinn zu zeigen, und oft 
genug haben die Stände liberale Einrichtungen zurückgewiesen, 
welche ihnen die Regierung bot als Ersatz für ihre von Al
ters her berechtigte Selbstständigkeit. Ebenso scheiterten an dem 
gesunden Sinne des Volks die von dänischer Seite, nament
lich von dem Herrn von Scheel wiederholt gemachten Versuche, 
die verschiedenen Stände unter einander zu verfeinden, insbe
sondere den Adel bei den untern Ständen zu verdächtigen. 
Welches andere Land bietet wohl jetzt ein solches, oder auch 
nur ein ähnliches Bild? —

Was nun die rechtliche Seite der Sache vom Standpunkte 
des Bundes betrifft so sind die Herzogthümer jetzt allerdings
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in einer weniger günstigen Lage, als vor dem Jahre 1848. 
Tenn der deutsche Bund, welcher damals al le ihre Rechte 
gewahrt hatte, hat in seiner Mehrheit den Verabredungen von 
1852 zugestimmt, welche das historische Recht der Herzog- 
thümer beeinträchtigen, jedoch nicht so gänzlich preisgegeben, 
wie man wohl behauptet hat. Diese mangelhafte Haltung des 
Bundes ist offenbar die Folge jener Täuschung, welcher man 
sich auch in Frankfurt über den conservativen Charakter der 
Frage hingab, indem man diese Sache des historischen Rechts 
mit den .März-Errungenschaften" zusammenwarf, lediglich 
weil sie in den Strudel der Ereignisse von 1848 gleichzeitig 
mit hineingerissen worden war. Zugestanden ist damals vom 
Bunde eine engere verfassungsmäßige Verbindung mit 
Dänemark und eine größere Trennung Schleswigs von Holstein. 
Die frühere factis che Gemeinsamkeit mancher Angelegen
heiten „der Monarchie" sollte jetzt verfassungsmäßig werden. 
Dazu kam, daß durch das Londoner Protokoll vom 8. Mai 
1852 von den Großmächten und Schweden die Integrität der 
„Monarchie" anerkannt und „europäisch" garantirt und zugleich 
eine neue Erbfolgeordnung eingeführt worden war. Wir wollen 
hier nicht untersuchen, ob für die Idee des „göttlichen Rechts" 
das dort aufgestellte neue Princip, daß Erbrechte je nach der 
„europäischen Nothwendigkeit" von den Großmächten anerkannt, 
geschaffen oder vernichtet werden können, eine geeignete Stütze 
oder das Gegeutheil gewesen ist. — Zum Glück ist wenigstens 
in den Verabredungen von 1852 mitbedungen, daß Schles
wig nicht in Dänemark incorporirt werden, so wie ebenfalls, 
daß die Selbstständigkeit der einzelnen Theile der Monarchie, 
oder des „Gesammtstaats", wie von nun an der Ausdruck 
lautete, mithin auch Schleswigs, gesichert sein solle.

Es mag hier wohl daran erinnert werden, daß auf diese
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Bedingungen hin die Herzogthümer im Anfang des Jahres 
1851 pacificirt worden waren und die Waffen aus der Hand 
gelegt hatten. M it ausdrücklicher Genehmigung der damals 
im Namen des Bundes und Dänemarks handelnden höchsten 
Commissarien, deren einer bekanntlich der Königl. dänische 
Geheime Conferenzrath Graf Heinrich von Reventlow- Criminil 
war, erließ die Statthalterschaft der Herzogthümer am 1. 
Februar 1851 eine Bekanntmachung, worin es wörtlich hieß: 

„der deutsche Bund w i l l  das Recht und die Interes
sen des Landes und das altherkömmliche berech
tigte Verhältniß zwischen Holstein und Schleswig 
schützen und nach festgestelltem Verhältniß das Land in 
die Hände unseres rechtmäßigen Landesherrn znrück- 
geben 2 C . "

(Verhandlungs - Protokoll vom 2. Febr. 1851.) 
lieber die Art und Weise der Anbahnung des Gesammt- 

staats und seiner Organisation, namentlich über die M it
wirkung der Provinzialstände an diesem Werke, sind weitere 
Versprechungen von Dänemark gemacht worden. Daß aber 
von allen diesen Zusagen wenig werde ernstlich gehalten wer
den, konnte man füglich voraussehen, wenn man ans die vie
len hundertjährigen schlimmen Erfahrungen an Treue und 
Glauben der dänischen Politik zurückblickte. Dennoch wurden 
die dänischen Versprechungen von den deutschen Commissarien 
mit dem besten Glauben ausgenommen!

Die offenbare Verhöhnung Deutschlands in der Verletzung 
dieser Garantie führte denn auch den jetzigen Conflict herbei 
und nöthigte zu den dagegen gefaßten Bundesbeschlüssen, von 
denen es noch sehr die Frage ist, ob sie den angerichteten 
Schaden einigermaßen wieder gutmachen werden. Immerhin 
ist wenigstens so viel geschehen, daß der Bund den von Däne-
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mark ihm übermüthig hingeworfenen Fehdehandschuh endlich 
ausgenommen hat. Freilich hat er sich bis jetzt noch nicht 
über das bloße Negiren erhoben; allein die oben angeführten 
Beschlüsse vom 25. Februar und 20. Mai 1858 müssen doch 
von selbst auf einen Punkt führen, wo die Gesammtstaats- 
Maschinerie entweder bald ins Stocken kommen oder als ille
gal und nichtig ganz beseitigt werden wird. Alsdann wird
man sich aber nicht mehr mit dem bloßen Verneinen begnügen 
können, vielmehr ein bestimmtes positives Verlangen an Däne
mark richten müssen. Wie wird dies denn nun zu lauten 
haben, um den Herzogthümern eine wirkliche Sicherheit zu 
gewähren?

In  Beziehung auf die einzelnen Theile und deren beson
dere Angelegenheiten ist es vor Allem wichtig, daß die Do
mänen wieder den einzelnen Ländern zufallen und aus der
Gemeinsamkeit ausscheiden. Ein Theil der finanziellen Be- 
nachtheiligung der Herzogthümer wird damit wegfallen, denn 
dadurch vermindert sich ihr Beitrag zur gemeinschaftlichen Kasse. 
Ihre Domänen sind bedeutender, als die des Königreichs. 
Gehen deren Revenuen nicht mehr vorweg zur gemeinschaft
lichen Kasse, so wird für letztere diese Einbuße durch directe 
Beiträge aus den Kassen aller einzelnen Theile ersetzt und 
dadurch das Ungleiche und Ungerechte der jetzigen Aufbringungs
weise wesentlich verringert werden.

Der wichtigste, der eigentliche Kernpunkt ist aber die Ver
tretung der einzelnen Länder im Reichsrath. Von vorn herein 
wird man sich hier gegen eine Auffassung verwahren müssen, 
welche nur gefährlich sein kann, nämlich die, daß blos die 
einzelnen Länder Verfassungen haben müßten, und nicht auch 
die Gemeinschaft, der „Gesammtstaat". Jene Auffassung möchte 
allenfalls richtig sein, wenn eine so reine Personal-Union, wie

3
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die zwischen Schweden und Norwegen bestehende, hier beab
sichtigt wäre. Das ist aber nicht der Fall. Hier soll eine 
ganze Reihe von Einrichtungen gemeinsam bleiben. Eine 
Mischung von constitutioneller Regierung und Absolutismus 
ineinander scheint durchaus unmöglich zu sein. Früher, als 
noch auf gut patriarchalische Weise regiert wurde, oder we
nigstens hätte regiert werden sollen, mochte es leidlich gut 
gehen und das Vertrauen war noch ziemlich allgemein vor
handen, wenn es auch oft stark erschüttert wurde, z. B. bei 
Gelegenheit der Reichsbankhaft. Jetzt aber, nachdem das pa
triarchalische System einmal aufgehoben, nachdem das Vertrauen 
auf eine so ungewöhnliche Weise erschüttert worden ist, nach
dem man allerseits vom Baume der Erkenntniß gegessen hat, 
jetzt kann eine Rückkehr in den früheren «Stand der Unschuld" 
gar nicht mehr als möglich gedacht werden.

Würden nun den einzelnen Ländern Verfassungen gegeben, 
für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten aber das absolute 
Regiment beibehalten, so wäre immer der Druck des dänischen 
Reichstags auf die Regierung zu fürchten, dessen Einfluß ja 
eben auch die wesentliche Ursache ist, daß Dänemark die Ver
pflichtungen von 1852 nicht erfüllt; die Herzogtümer würden 
deßhalb in steter Sorge schweben und Alles, was von Copen
hagen kommt, mit Mißtrauen betrachten. Es bleibt daher 
nichts Anderes übrig, falls man eine Gemeinsamkeit verschie
dener Angelegenheiten zwischen Dänemark und den Herzog
tümern festhalten will, als auch eine gemeinsame Vertretung 
beizubehalten. Sollen aber die einzelnen Theile der Monarchie 
wirklich eine Garantie hierin finden, so muß der Reichsrath 
aus jedem einzelnen Theile der Monarchie auch eine gleiche 
Zahl von Mitgliedern erhalten. Ein Drittes gibt es nicht. 
Dies hat schon die Lauenburgische Ritter- und Landschaft in
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ihrer Beschwerde beim Bunde mit schlagenden Gründen dar
gelegt. Hierauf wird nun Dänemark sich gewiß nicht einlassen 
wollen, weil es sich auch ferner auf Kosten der Herzogthümer 
zu bereichern trachtet; und doch wird es die Verpflichtung 
nicht abweisen können. Auf diesem Wege kann es vielleicht 
genöthigt werden, den Boden von 1852 ganz aufzugeben und 
selbst wieder auf den althergebrachten Boden reiner Personal
union zurückzugehen und so einen Ausgang zu suchen, der 
allein eine volle Garantie für die Zukunft bietet und zugleich 
allen sonst zu besorgenden Conflicten und Krisen vorbeugt.

Einem solchen Arrangement können sich auch die euro
päischen Kabinette mit Fug und Recht nicht entziehen, denn 
die verschiedenen Länder bleiben ja beisammen, die Integrität 
bleibt erhalten, und damit ist dem „europäischen Interesse" 
vollkommen genügt.

Das wäre also das allseitig zu erstrebende Ziel. So kön
nen die Fehler von 1852 leidlich wieder gutgemacht werden. 
Daß bei dieser Gelegenheit dann auch die Angelegenheiten des 
Holstein-Lauenburgischen Contingents zum Bnndesheere einer 
befriedigenden Lösung zu unterwerfen sein werden, braucht 
hier wohl nur angedeutet zu werden.

Wenn ich mir versagt habe, hier auf eine genauere histo
rische und rechtliche Nachweisung der wohlbegründeten Forde
rungen der Herzogthümer einzugehen, so hat dies seinen 
zureichenden Grund darin, daß bereits ein überreiches Material 
dazu der Welt offen vorliegt, woraus jedem Unbefangenen die 
Rechtsfrage hinlänglich klar geworden sein muß, nnb daß den 
Gegnern, die dadurch nicht haben überzeugt werden können 
oder wollen, mit Rechtsgründen überhaupt nicht mehr beizu
kommen ist. Alle Behauptungen der Dänen und ihrer Ver
fechter, daß die uralten, von Generation zu Generation, von
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allen König-Herzogen, von Christian I. an bis auf Christian V III .  
beschworenen Landesprivilegien veraltet seien, daß das Herzog
thum Schleswig längst incorporirt worden, daß es dänische 
Provinz geworden sei — alle diese und ähnliche Behauptungen 
sind so oft und so gründlich in ihrer völligen Hohlheit und 
Dreistigkeit blosgelegt worden, daß nichts überflüssiger erschei
nen kann, als diese Widerlegungen immer wieder von vorn 
anzufangen. Es handelt sich jetzt offenbar um andere Ueber- 
zeugungsmittel. Ich will nicht von Anwendung kriegerischen 
Zwanges reden, dessen Vermeidung allerdings im europäischen 
Interesse liegt. Es wird solchen Zwanges aber auch nicht be
dürfen, falls nicht etwa die Copenhagener Demokraten, aus 
jenes europäische Interesse pochend, die Sache auf die äußerste 
Spitze treiben, wo dann freilich das Unerwartetste eintreten 
kann oder muß. — So viel steht unwandelbar fest: der 
deutsche Bund  kann nicht von der Sache lassen; 
was er bis jetzt beschlossen hat, ist das Minimum dessen, was 
rechtlich, moralisch und politisch seine Pflicht und Schuldig
keit ist.

Auf einen besondern historischen Punkt, der vorhin schon 
beiläufig berührt worden ist, möchte ich hier mit einigen 
Worten zurückkommen, nämlich auf die Nolle, welche das 
Gottorp'sche Haus in dem langen Kampfe der Herzogthümer 
gegen die Dänen gespielt hat.

Gewiß verfocht dieses Haus von Anfang an feine eigenen, 
zum Theil vielleicht recht selbstsüchtigen Interessen, und es 
kann ihm daraus, zumal, wenn man den Geist jener Zeiten 
beachtet, kein besonderer Vorwurf gemacht werden. Der Vor
wurf aber, der ihm gemacht werden kann, trifft die andere 
Linie der Oldenburger, das königlich dänische Haus eben
falls mit, und das ist die künstlich angelegte und consequent



37

verfolgte Lockerung und Umgehung des alten Grundvertrags, 
durch welchen das oldeuburgische Haus zuerst auf den dänischen 
Königsthron und sodann auf den Thron der vereinigten Her- 
zogthümer Schleswig und Holstein (damals noch Grafschaft) 
gewählt und erhoben wurde. Diese constants Tendenz der 
buntesten Zerlegung der Herzogthümer in einzelne kleine Stücke, 
von welchen die Einen vom Könige, die Ändern vom Herzoge, 
wesentlich allerdings nur dem Einkommen nach, regiert wur
den, und die nur das gemeinsame Band des Landtags hatten, 
war so ziemlich das Einzige, worin beide Häuser einig waren. 
Allerdings lag auch der Gedanke dabei zu Grunde, durch 
diese eigenthümliche Mengung der Antheile den Antagonismus 
beider Häuser zu neutralisiren, oder doch dessen Ausbrüche 
leichter zu bändigen. Dabei war es aber natürlich, daß die 
König-Herzoge mehr im Sinne Dänemarks, die Gottorp- 
schen Herzoge im entgegengesetzten Sinne agirten.

Geht man noch weiter in die Borgeschichte jener Länder 
zurück, so stößt man auf einen ändern Punkt, der ebenfalls 
beiden Häusern zum Vorwurf gereicht, und dessen Unrecht, 
wie man zu glauben versucht ist, fortzeugend viel Uebeles in 
jenen hohen Fürstenhäusern geboren hat. Es ist dies die da
malige Ausschließung des alten angestammten Schauenbur- 
gischen Hauses, unter welchem beide Länder wirklich schon 
zu einem Fürstenthum unter einem Fürsten vereint gewesen 
waren. Als der letzte Schanenburger, Adolph Graf von Hol
stein und Herzog von Schleswig, 1159 kinderlos gestorben 
war, wurde sein Neffe, der Graf Christian von Oldenburg, 
der bereits zehn Jahre zuvor, auf Adolphs Rath, zum Könige 
von Dänemark erwählt worden war, als der nächste Erbe für 
Schleswig - Holstein betrachtet. Ob er es wirklich war, ist 
zweifelhaft geblieben. Die Succession selbst wurde indessen



38

im Wege des Vertrags 1460 zwischen König Christian und 
seinem gesummten dänischen Staatsrache einerseits und den 
schleswig-holsteinischen Ständen andererseits in der bekannten 
Weise festgestellt und beschworen, daß nur eine reine Personal
union zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark bestehen 
solle. Es ist hier nicht weiter in die historischen Einzelheiten 
einzugehen; das Gesagte wird genügen, um zu erklären, daß 
das Interesse des Gottorp'schen Hauses in der Hauptbeziehung 
mit den Interessen der Herzogthümer zusammenging und daß 
dabei eine gewisse Mahnung, das den Schauenburgern gethane 
Unrecht an den überkommenen Landen wieder gut zu machen, 
im Stillen niemals ganz verstummt sein mag. (Die Schanen- 
burger wurden übrigens durch Geld abgefunden.) Es mußte 
so sich doppelt verpflichtet fühlen, die alten Fundamentalrechte 
der Herzogthümer aufrecht zu erhalten. Der fast ohne Auf
hören fortbrennende Kampf bietet ein wechselvolles Bild innerer 
und äußerer, großer und kleiner Fehden und Kriege dar, 
worin Familienhaß, Intriguen, Verfolgungen und Verderben 
aller Ai’t' ein weites Feld fanden.

Nachdem der ältere Zweig des Gottorp'schen Hauses auf 
den russischen Thron gekommen war, entfremdete sich derselbe 
mehr und mehr diesen ursprünglichen Interessen und Aufgaben 
in seiner alten Heimath, und die Vertretung derselben wäre 
wohl dem jüngern Zweige des Hauses zugefallen, wenn nicht 
die eine Linie desselben mit Besteigung des schwedischen Thro
nes in andere Bahnen geführt worden wäre, und wenn nicht 
die in Deutschland gebliebene andere Linie (jetzt die Großher
zoglich -Oldenburgische) durch ihre damalige secundäre Stellung 
sich in der wirksameren Verfechtung der schleswig-holsteinischen 
Sache behindert gefunden hätte.

Seitdem nun in unfern Tagen der Kampf der Herzog-



39

thinner gegen die dänischen Auf- und Aussaugungs-Projecte 
wieder in den Vordergrund getreten ist, hat sich die jüngere 
Linie des Gottorp'schen Hauses ihrer historischen Mission von 
Neuem, wie bekannt ist, erinnert. Der Großherzog August 
von Oldenburg war, wenn ich nicht irre, der Erste, der sofort 
nach Bekanntwerden des «offenen Briefes" vom 8. Ju li 1846 
Verwahrung dagegen einlegte, und zwar von Hamburg aus, 
wo er sich gerade aus einer Reise befand. Derselbe Fürst 
ist auch bis an sein Lebensende (1853) bemüht gewesen, die 
Sache der Herzogthümer so viel er konnte, klar halten und 
schützen zu helfen. Es ist kein Geheimniß, daß er darüber 
mit dem Chef des Gottorp'schen Gesammthanses, dem Kaiser 
Nicolaus von Rußland, in Spannungen gerathen ist. Diese 
wurden ohne Zweifel noch dadurch gesteigert, daß ein von dem 
Kaiser und von dem Könige von Dänemark ausgegangenes 
Project, wonach der damalige Erb - Großherzog von Oldenburg 
auf den Thron der dänischen „Gesammt-Monarchie" berufen 
werden sollte, in Oldenburg nicht mit großer Zuvorkommenheit, 
sondern nur unter Voraussetzungen und Vorbehalten ausge
nommen wurde, unter welchen die Aufrechthaltung der Rechte 
der Herzogthümer obenan stand. Man mag bedauern, daß 
das ganze Project hieran sofort scheiterte; jedenfalls sieht man 
aber daraus, daß das Gottorp'sche Haus in Deutschland der 
angestammten Aufgabe treu geblieben ist.

Leider scheint der Großherzog August sich genöthigt gesehen 
zu haben, dem Arrangement des Londoner Protokolls vom 
8. Mai 1852, als Glied des Gottorp'schen Hauses, seine Zu
stimmung zu ertheilen, und, soviel bekannt, hat auch sein jetzt 
regierender Sohn, der Großherzog Peter, diese Zustimmung 
bestätigt; allein auch bei diesen Gelegenheiten sollen die Rechte 
der Herzogthümer gewahrt worden sein durch Bezugnahme
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auf die V erträge von 1767  und 1773, in  welchen damals, wie 
immer, die „Landeö-Privilegien" rc. aufrecht erhalten worden sind.

Nach dem vorstehend Gesagten ist es eigentlich überflüssig, 
noch besonders beweisen zu wollen, daß die Sache der H er- 
zogthümer eine r e i n  d e u t s c h e  i n n e r e  Angelegenheit ist, 
welche der deutsche B und  lediglich in und m it sich selbst ab
zumachen und so zu ordnen hat, wie er es nach Recht, Pflicht 
und Lage der Sache von sich aus für gut findet. Allein es 
sind so mancherlei irrige Ansichten und gelegentliche Gelüste 
aufgetaucht, welche diese deutsche „Familienangelegenheit" gern 
zu einer öffentlichen europäischen umstempeln möchten, daß es 
doch nicht so ganz unnütz sein dürfte, bei diesem Pnncte noch 
einen Augenblick zu verweilen.

W as zunächst die Herzogthümer Holstein und Lauenburg 
angeht, so handelt cs sich für dieselben durch und durch um 
ih r ureigenstes deutsches Recht und Leben, welches sie nicht 
für außerdeutsche, partikularisch-dänische Sonderzwecke dienst
bar gemacht und veräußert sehen wollen. D azu haben sie ein 
volles, klar und bündig ausgesprochenes Recht.

D ie  deutsche Bundesacte sagt A rt. II.
„der Zweck des B undes ist E rhaltung  der äußern 
und innern  S icherheit Deutschlands und der Unab
hängigkeit und Unverletzbarkeit der e i n z e l n e n  d e u t 
schen Staaten"  

und die W iener Schlußacte A rt. I. wiederholt erläuternd:
„der deutsche B und  ist ein völkerrechtlicher V erein der 
d e u t s c h e n  souverainen Fürsten und freien S täd te , 
zur Bew ahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbar
keit i h r e r  i m  B u n d e  b e g r i f f e n e n  Staaten  
und zur E rhaltung  der innern  und äußern Sicherheit 
Deutschlands."
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E s ist hier wohlweislich der Nachdruck auf die S t a a t e n  
gelegt. V erm ittelst der Herzogthümer Holstein und Lauenburg 
und als deren S ouvera in  wurde und ist der König-Herzog 
M itglied des deutschen Bundes. D aß  er zufällig auch S o u 
verain von D änem ark w ar, geht Deutschland rechtlich gar 
nichts au. I n  der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit dieser 
B undesstaaten sind sämmtliche in  ihnen wurzelnde Rechtszu
stände und Verhältnisse unter den Schutz und die G arantie 
des B undes und seiner O rgane gestellt. W erden diese Rechte 
und Verhältnisse von Bundesgliederu beeinträchtigt, so hat der 
B und unm ittelbar O rdnung im  eignen Hause zu schaffen. 
Allerdings sind diese Zustände der deutschen B undes -Herzog
thümer singulärer A rt und vielleicht ohne Analogie in der 
übrigen W elt. Allein sie sind einmal wirklich und legal vor
handen und es ist wohl die bescheidenste Forderung an das 
europäische hohe Publikum, daß es diese Beschaffenheiten unserer 
E igennatur stndire und anerkenne, wenn es glaubt in seinem 
Interesse dabei etwas zu wünschen oder nöthig zu haben. 
Kein anderer europäischer S t a a t ,  geschweige denn eine politi
sche M acht von der Bedeutung Deutschlands, würde sich auch 
n u r den zehnten Theil von dem Dreinreden des A uslandes 
gefallen lassen, wie es der B und  schon allzulange geduldig 
gethan hat. O der soll es u ns ergehen, wie dem „kranken 
M ann e" im  Osten, daß w ir uns im eignen Hause nicht mehr 
rühren  dürfen?

Selbst das Verhältnis; Holsteins zu S c h l e s w i g  ist ein 
rechtliches In te rn u m , indem es sich um u ra lt angestammte mit 
Schleswig gemeinschaftlich besessene Zuständigkeiten des B u n 
deslandes Holstein handelt, Zuständigkeiten, von welchen anch 
dieses souveräne Nebenland des Herzogs von Holstein und 
Königs von D änem ark nicht lassen w i l l ,  noch mit  Fug  und
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Recht verdrängt werden kann, obgleich es für seine gerechten 
Beschwerden leider keine Instanz findet, die ihm zu seinem 
guten Rechte hilft, da sein zunächst verpflichteter Beschützer 
der König-Herzog es nicht thut und seiner Dänen wegen 
nicht darf. Hoffentlich werden die europäischen Kabinette diese 
inneren Rechtsnothwendigkeiten noch zur guten Stunde ein
sichtig würdigen. Es ist eine politische und moralische Un
möglichkeit, daß der deutsche Bund sie jemals aufgebe, und 
jede Versündigung an dieser Pflicht würde nur fortwährend 
immer Schlimmeres über M it- und Nachwelt bringen. Den
noch muß zugegeben werden, daß hier die möglichen Conflicte 
nach außen bedrohlicher sind als bei den beiden ändern Her- 
zogthümern Holstein und Lauenburg, eben weil die Natur 
und Begrenzung der Ansprüche hier von Dänemark bestritten 
werden, ohne daß es eine unmittelbare rechtliche Entscheidungs- 
instanz dafür, wie bei Holstein und Lauenburg, gäbe. Allein 
dies kann, und hoffentlich wird es kein Hinderniß sein, daß 
der deutsche Bund auch hier seine Pflicht thue. Wie ihm 
auch hier noch dazu ein positiver vertragsmäßiger Anspruch 
ans den Zusagen der königl. dänischen Regierung aus den 
Jahren 1851 und 1852 zur Seite steht, ist unbestritten und 
oben bereits berührt worden.

Dänemark und Europa.

Wenden wir uns nun nach diesen Betrachtungen und Er
innerungen zu den thatsächlichen Schwierigkeiten, welche der 
befriedigenden Lösung der Frage entgegentreten, so werden wir
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uns überzeugen müssen, daß das, w as für uns auf dem Spiele 
steht, bei weitem schwerer w iegt, als die mögliche Gefahr, 
welche w ir bei dessen Vertheidigung laufen mögen. E s ist 
allerdings wohl nicht zweifelhaft, daß D änem ark sich fortdauernd 
der Sym pathien  der Großmächte zu erfreuen haben werde, 
insofern Deutschland ein wirkliches und genügendes Zugeständ- 
niß verlangt. E in solches w ird Dänem ark nie gutwillig machen, 
sondern höchstens dem Deutschen Bunde einige blähende Schau
gerichte servireu, um dadurch, den europäischen Kabinetten 
gegenüber, den Schein der Nachgiebigkeit zu gewinnen. E s 
wird gut sein, sich keiner Illu sio n  hierüber hinzugeben. S o fern  
der Deutsche B und sich m it halben Concessioner: nicht abfinden 
lassen will —  und er k a n n  es nicht wollen —  wird D än e
mark, in  der Hoffnung auf des B undes mnthmaßliche Schwäche 
und auf der großen Kabinette fernere Beschirmung, die Sache 
zum Aenßersten kommen lassen. W as als ein genügendes Z u- 
geständniß zu erachten sei, ist oben angedeutet worden; nam ent
lich ist zu berücksichtigen, daß die Schleöwig'sche Frage gar 
nicht umgangen werden kann. H ier beginnen dann auch eigent
lich erst die großmächtlichen Sym pathien  für Dänemark. W enn 
m an aber n u r als selbstverständlich die erledigte Erbfolgefrage 
aus dem S piele läß t, so w ird auch hier eine directe E inw ir
kung dieser Sym pathien  wohl ferngehalten werden können, 
besonders wenn das A usland sich überzeugt und klar vor 
Augen sieht, daß Deutschland hier fest und zum Aeußersten 
entschlossen ist.

O b  und w ie  es etwa leicht oder doch wenigstens möglich 
gewesen w äre , die deutsch-dänische Streitsache schon vorlängst 
schlüssig und nach Wunsch zu ordnen, sei es gleich Anfangs 
im J a h re  1848 durch einen raschen und entschlossenen Gang 
P reußens, oder sei es insbesondere später als P re is  einer ent-
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schiedenern Stellung Deutschlands zu den Zielen des orien
talischen Kampfes — was uns heute rückwärts blickend aller
dings wohl glaublich erscheint — das soll hier nicht mehr 
untersucht werden. Genug, es ist nicht geschehen und es handelt 
sich jetzt nur noch darum, den Schaden Deutschlands nicht 
größer werden zu lassen, namentlich dem Londoner Protokolle 
vom 8. Mai 1852 gegenüber.

Ueberblickt man die allgemeinen politischen Zustände in 
und unter den europäischen Großstaaten, so bietet die Gegen
wart einen eigenthümlichen, seit einem Lustrum wesentlich 
veränderten Anblick, der noch aus weitere Umgestaltungen 
schließen läßt.

England ist von seinen asiatischen Angelegenheiten vollauf 
in Anspruch genommen; seine Beziehungen zu Frankreich, je 
enger die neue Freundschaft wird,, erfordern um so größere 
Behutsamkeit, als neu geschworene Brüder empfindlicher sind 
als Jugendgenossen oder als alte gleichgültige Bekannte. Sie 
lassen das ruhige Gefühl des sichern Besitzes und Vertrauens 
nicht aufkommen. M it Rußland ist so gut wie Alles in Gegen
strömung, und an dauernde politische Solidaritäten zwischen 
beiden ist in keiner Richtung zu denken. Daneben nimmt 
Nordamerika im Guten wie im Schlimmen die reichliche Hälfte 
der politischen Aufmerksamkeit Englands in Anspruch, all der 
ändern gleichsam schwimmenden Frachten dieses großen Antonio 
nicht zu gedenken, dem gerade jetzt der Shylok Indien ein 
Pfund Fleisch aus dem lebendigen Leibe schneiden möchte. Er 
w i rd  sich wieder aufmachen, aber der Zeit und des Glücks 
gar sehr bedürfen. Dazu liegt in den innern Lebensfunctionen 
des Landes so Manches im kritischen Uebergange, die großen 
Partei-Bilanzen kommen dergestalt ins Schnellen, die parla
mentarischen Pulse werden so unsicher u. s. w., daß selbst die
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robuste Constitution Englands vor einem acuten Ausbruch 
complicirter Uebel auf der Hut sein mag. Es hat also alle 
Ursache, auderweite Verwickelungen, insbesondere mit Deutsch
land, welches, Alles zusammengenommen, doch immer sein 
sicherster und ehrlichster Freund auf Erden ist, mit äußerstem 
Bestreben zu vermeiden.

Rußland ist auf dem schweren Gange zu einer innern 
Umkehr und Neugeburt begriffen; ein großes Unternehmen, 
wozu es für das nächste Menschenalter seine ganze gesammelte 
Kraft nöthig haben wird. „L a  Russie nc boude pas; eile se 

recucille "; das mag ganz wahr sein, und sein Interesse wäre 
es gewiß nicht, neue Wirrsale in seinem Westen hervorzurufen, 
bei denen es nach seiner ganzen Lage und Weltstellung un
möglich gleichgültiger Zuschauer bleiben könnte. Mott darf 
ans manchen Symptomen vermuthen, daß die Anschauungen 
des St. Petersburger Kabinets von den Aufgaben und Noth- 
wendigkeiten Deutschlands hinsichtlich des deutsch-dänischen 
Conflicts, wesentlich verschieden sind von den frühem, wenn 
gleich gewiß nicht so sehr, daß es rathsam wäre, von dort 
verlautende Rathschläge für lautere Liebe zu uns zu nehmen. 
Rußland wird aber wohl von selbst einsehen, daß es, wenn 
es uns nur nicht in unfern naturnothwendigen Lebensregungen 
hindert, keinen neidlosem, uneigennützigem und nützlicher» 
Nachbar haben kann, als Gesammtdeutschland, besonders Preu
ßen. Es kann daher keinenfalls geneigt sein, dafür das Schwert 
zu ziehen, daß die dänische Demokratie Schleswig für gute 
Prise erkläre und fernerhin Holstein und Lauenburg nach Be
lieben ausbeute.

Was Schweden betrifft, das in diesem Streite durch 
seine Lage und Zukunftsgedankeu nicht ohne Interesse und 
Wichtigkeit ist, so dürfte es wahrscheinlich gern bereit sein,
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durch die Unterstützung, die es D änem ark gewährt, dem 
„S kand inav ism us", oder rich tiger: seinen Vergrößerungsge
lüsten Vorschub zu leisten. O b aber die europäischen Mächte 
einer solchen Politik m it willigem Auge zusehen w ürden, ist 
wohl sehr zu bezweifeln. Außerdem ist auch dieser s. g. S k a n 
dinavism us wohl auf keiner S e ite  ernstlich gemeint; denn so 
weit er nicht etwa jugendlich poetische Schwärm erei ist, wie 
weiland die burschenschaftliche „Deutschthümelei", ist er schwer
lich mehr als ein politisch-theatralisches Versatzstück, das je 
zu augenblicklicher scenischer W irkung bald h ie r- bald dorthin 
gestellt wird.

S o  bliebe denn F r a n k r e i c h  noch zu betrachten, um zu 
erwägen, ob von dort unserer Sache ernste Gefahr drohe. B ei 
der natürlichen Fieberhaftigkeit der Franzosen, bei dem merk
würdig emporgeschossenen Gebäude des jetzigen Kaiserreichs, 
dessen phänomenale Wölbung auf einem einzigen Pfeiler zu 
ruhen scheint, ist die Politik des w underbaren T rägers dieses 
Ganzen so ziemlich unberechenbar. Zunächst muß allerdings 
dem Kaiser daran gelegen sein, sich selbst unerschüttert zu er
halten und den: Pfeiler der Dynastie Z eit zu verstärktem 
W achsthum zu gewinnen. Allein ob ihm diese Zeit gegönnt 
sein w ird , ob zur Vermeidung innerer Erschütterungen, die 
erschütternden Kräfte nicht vielleicht auf einen entfernter» 
Außenpunkt zum Auötoben abgelenkt werden müssen —  wer 
vermag das vorauszusehen! E in  Krieg mit Deutschland w äre 
unzweifelhaft ein großes Uebel, ein Unglück; aber von zweien 
vielleicht das minder große für den Kaiser und die neue D y 
nastie. E in Krieg m it Deutschland w äre allerdings gleichsam 
sein va banqne! D aß  er der M an n  dazu ist, hat sein va 
banque! vom 2. December 1852 allerdings hinlänglich bewie
sen. Doch selbst ein glücklicher Ausgang müßte dem Kaiser
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gefährlich werden. Die Armee ist die äußere Stützmauer sei
nes kühnem Staatsgebäudes geworden. Ein glücklicher Krieg 
würde höchst wahrscheinlich einen glücklichen Krieger und Feld
herrn erzeugen und leicht so hoch emporheben, daß er den 
Tragpfeiler selbst bedrohlich überragt. Ein unglücklicher Krieg 
dagegen würde Alles ins Wanken bringen und unmittelbares, 
unabsehbares Verderben für den Kaiser, die Dynastie und für 
ganz Frankreich zur Folge haben. Es ist daher mit Grund 
vorauszusetzen, daß der Kaiser der Franzosen sich nur dann 
diesen gefährlichen Wechselfällen aussetzen werde, wenn die 
innent Zustände Frankreichs ihm eine ernste Besorgniß für 
den Thron einflößen. Alsdann würde er vielleicht in der dä
nischen Frage einen willkommenen Anlaß zum Kriege erblicken. 
Allein der Anlaß selbst ist dabei jedenfalls nur Nebensache. 
Wenn der Kaiser einen solchen Krieg in seinem Interesse für 
nöthig hält, so wird er um einen Vorwand dazu niemals ver
legen sein, denn ein solcher findet sich immer, z. B. Propa
ganda des Imperialismus über Belgien und Angriff auf das
selbe im unzweifelhaften Falle der Abwehr, wo dann auch der 
deutsche Bund ohne alle Frage sofort zu den Waffen greifen 
müßte, er möchte wollen oder nicht. Oder bei Gelegenheit 
der Sicherungsmaßregeln auf der deutschen Rheinseite bei dem 
Kehl-Straßburger Brückenbau, in denen etwa eine Ehren
beleidigung für Frankreich erfunden werden wollte, welche blu
tige Satisfaction erfordere it. s. w. Kurz, unter Staaten wie 
unter Einzelnen fehlt es niemals an Gelegenheit zum Strei
ten, wenn man sie einmal finden will. Der Wortwechsel 
irgend eines Consuls reicht dazu hin, und es bedarf längst 
nicht einmal so viel, wie die historisch gewordene Fächer-Ohr- 
feige, welche man Anno 1830 dem Dey von Algier entlockte. 
Es wäre also im höchsten Grade thöricht, gerade in der deutsch-
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dänischen Frage einen möglichen Anlaß zum Kriege zu er
spähen und zu wähnen, ihn durch schüchterne Vertretung von 
Recht und Pflicht abhalten zu können.

So steht nun das politische Horoscop der Herzogthümer- 
frage, und es ist auch nicht der geringste haltbare Grund auf
gefunden, diese Ehrensache des gesammten Deutschland, die 
der Bund nun einmal ausgenommen hat und aufnehmeu mußte, 
wenn er nicht politisch und moralisch zu Grunde gehen will, 
auch mit Ehren und Würdigkeit durchzusühren. Wahr ist es, 
das ganze Aussehen der europäischen Politik ist unverkennbar 
apoplektischer Art und die Luft ist schwül von geahnten Kata
strophen. Ob und woher aber die Schläge kommen werden, 
ob, wie und wen sie treffen werden, das weiß Gott allein. 
Menschen und Staaten können nicht anders als unter allen 
Umständen ihre Pflicht thun.

Daß diese Pflicht in der hier besprochenen Angelegenheit 
für den deutschen Bund klar und deutlich vorgeschrieben ist, 
erhellt wohl zur Gellüge von selbst. Dennoch mag es nicht 
überflüssig sein, die besondere Bedeutung der schleswig-hol
steinischen Frage für die Stellung und die Zukunft des 
Bundes, sowohl dem In -  als dem Auslande gegenüber, noch 
besonders zu betrachten.

Die allgemeinen europäischen Constellationen sind schon 
im Vorbeigehen angedeutet worden. Ein fernerer Blick auf 
Italien und auf den Orient zeigt uns, daß überall reichliche 
explosive Materie angehäuft ist. Was die Türkei  betrifft, 
so hat der letzte Krieg nur dazu beigetragen, den Verwitterungs- 
Prozeß dieses faulen Herrscherthums zu befördern. Zwei ganz 
heterogene Bestandtheile kreisen in dem trüben Rinnsaal der 
s. g. orientalischen Frage: ein politisch-künstlicher und ein 
sittlich nothwendiger; jenes ist das Axiom der Integrität des
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türkischen Reiches, dieses das Postulat der gesicherten Gleich- 
und Dollberechtigung seiner christlichen Bevölkerungen; zwei 
Dinge, die sich polar entgegen stehen und unmöglich Lebendiges 
zeugen können. Entweder das Eine oder daö Andere muß 
schließlich aufgegeben werden, und wohin der specifische Werth 
und Schwerpunkt der Sache doch endlich ausschlagen wird, 
kann wohl nicht zweifelhaft sein.

Ob und zu welchen neuen Formen des politischen Daseins 
I t a l i e n  kräftig genug sein werde, etwa unter dem schillern
den Banner des nach einer ersten Rolle züngelnden Sardiniens 
unter den galvanisirenden Streichelungen seines großen west
lichen Nachbars, mag wohl noch lange eine unbeantwortete 
Frage bleiben.

Unser Oesterreich ist bei diesen beiden wichtigen Zukunfts- 
Problemen bis ins Mark interessirt, während es selbst noch 
im Uebergaugsstadium begriffen, das Alte in ihm zum Theil 
noch nicht vergessen, das Neue noch lange nicht zur lebens
kräftigen Gestaltung erwachsen ist, zumal was Ungarn und 
dessen Nebenländer betrifft.

Für Deutschland ist in mehrfacher Beziehung auch Belgiens 
Zukunft von Wichtigkeit. M it seinem eigenthümlichen inner» 
Parteigewebe und seiner nationalen Doppelnatur hat Belgien 
seine entscheidende Feuerprobe erst noch zu bestehen, wenn gleich 
das Jahr 1848 und 1849 allerdings eine ernste Prüfung 
gebracht hat. Allein es hatte bisher das Glück eines unge
wöhnlich begabten und klugen Königs. Wie aber, wenn König 
Leopold einmal nicht mehr da ist, um die Jrrthümer und noch,- 
Schlimmeres aller einzelnen Parteien stets zu corrigiren?

4
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Der deutsche Bund.

Was nun Deutschland in sich betrifft, so darf man die 
Lage seiner einzelnen Länder im Allgemeinen, mit einigen 
wenigen Ausnahmen, ziemlich befriedigend nennen. Das Jahr 
1848 mit seinen Nachwirkungen ist freilich noch nicht ganz 
überwunden. Es hat wesentlich nur erschüttert, ohne Besseres 
zu zeitigen oder auch nur zu pflanzen. Es existirt noch immer 
eine revolutionäre Partei, allerdings wohl nur gering an Zahl; 
aber daneben eine viel mehr Anhänger zählende demokratische 
Partei, welche nicht so sehr einen vollständigen Umsturz, 
namentlich keinen socialen, als vielmehr auf dem Standpunkte 
der „Grundrechte" deren äußerste Consequenzen anstrebt. 
Auch die doctrinäre constitutionelle oder liberale Partei ist 
dem jetzt obwaltenden Systeme entschieden feindlich. Es ist 
also sehr wohl möglich, daß diese verschiedenen Parteien im 
Momente einer ernsten Krisis sich wieder vereinigen, wie im 
Jahre 1848, und jedenfalls würde dann den Regierungen ein 
Kampf bevorstehen, dessen Hauptgefahr darin liegt, daß das 
Bundesorgan in solch einem kritischen Momente schwerlich eine 
genügende Stütze bieten würde, sowohl wegen seines Mangels 
an Beweglichkeit, als auch wegen der totalen Einbuße seines 
moralischen Ansehens. Das Hauptstichwort und der allge
meinste Parteiruf des Liberalismus ist eben die Ohnmacht 
des Bundes, der mangelhafte Schutz der deutschen Interessen rc. 
und ganz richtig wird damit gerade der wunde Fleck des 
bestehenden Systems getroffen. Freilich hat diese Partei, 
als sie 1848 wirklich eine Zeitlang die Macht in Händen 
hatte und von der Paulskirche ans die Lage der Dinge be
herrschte, den eben so beschämenden als endgültigen Beweis
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geliefert, daß sie der Aufgabe nicht gewachsen sei. Allein dem 
Bunde ist dadurch noch kein positiver Vortheil, sondern nur 
eine negative Rechtfertigung erwachsen; und nach wie vor 
wird das Verdammungswort gegen ihn geschleudert, daß er 
unfähig sei, dem Auslande gegenüber deutsches Interesse, 
deutsches Recht, Deutschlands Ehre irgend wirksam zu ver
treten. Leider muß man eingestehen, daß er seit seiner Ge
burt im Jahre 1815 noch keinen einzigen politischen Erfolg 
aufzuzeigen gehabt, daß er sich vielmehr mit dem negativen 
Tröste hat begnügen müssen, vielleicht manches noch Ueblere 
verhindert zu haben. —

Aber soll und muß das so bleiben? Die Antwort ist ge
wiß: Nein! Denn es ist eben einfach nicht möglich. Ein 
solcher negativer Zustand vertröstender Abstraction ist einer- 
lebenden und aufgewachten Nation gerechter und billiger Weise 
nicht länger zuzumuthen. Es hat in der Welt doch Alles seine 
Grenzen, selbst die „deutsche Geduld" nicht ausgenommen. 
Wird der deutsche Bund durch dieses fortgesetzte unfruchtbare 
Verneinungsshstem beharrlich bis in die jetzige letzte Stunde 
virtuell und definitiv für zeugungsunfähig erklärt, so 
habe ich kein Wort zur geeigneten Bezeichnung der bewußten 
Unredlichkeit, womit man der intelligenten und rechtwilligen 
deutschen Nation eine anerkannte Täuschung noch länger als 
eine Wahrheit verkaufen wollte. — Selbst das unleugbar 
Gute, was im Bunde gegeben ist, die Sorgfalt, die z. B. auf 
seine Wehrhaftigkeit verwendet wird, verliert den eigentlichen 
Dankeswerth, wenn die Endziele und die gemeinsamen An
strengungen dafür in unklare, unfruchtbare, negative Fernen 
auslaufen.

Ein positiver Beweis, daß der Bund lebt, daß er leben 
kann und daß er leben soll, ist das Wenigste, was die Na-
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tion zu verlangen das Recht hat. Witt man denn immer erst 
warten, daß sich die Völker das Recht selbst holen, wo es 
dann meistens in ihren ungeschulten Niesenfäusten jammervoll 
erwürgt wird?

Ein politischer Erfolg ist eine unbedingte Nothwendigkeit, 
eine höchste Lebensfrage für den Bund geworden. Es wäre 
daher ein grenzenloser Unverstand, ein unverantwortlicher, un
wiederbringlicher Fehler, wenn er die Sache der deutschen 
Herzogthümer, diese Frage des Rechts, des vernünftig-kon
servativen Princips, diese wahre Herzensangelegenheit der na
tionalen Ehre, nicht auf jede Eventualität und Gefahr hin 
zum gedeihlichen Ende führen wollte. Nach innen würde die 
glückliche Erledigung eine nützliche Neutralisirung des abstrakten 
Liberalismus zur Folge haben, denn was könnte er alsdann 
dem von ihm stets als reaktionär verschrieenen konservativen 
System noch vorwerfen, wenn unter dessen Auspicien eine 
Frage zum ehrenvollen Ende geführt würde, an welcher er 
selbst bankrott geworden ist. Welch ein Triumph für das 
conservative Princip! Doppelt groß, weil das Vertrauen zu 
einer befriedigenden Lösung im Allgemeinen bereits erloschen 
war. Die Autorität des Bundestags würde dadurch so weit 
befestigt werden, daß künftigen Angriffen, sie kommen von 
welcher Seite sie wollen, mit Ruhe entgegengesehen werden 
könnte. Nach außen würde sich der Bund zugleich die Stel
lung schaffen, die ihm gebührt und deren er bedarf, wenn er 
seine Aufgabe erfüllen soll, eine Stellung, durch welche er 
allein auch den kleinen deutschen Staaten eine genügende Ge
währ für ihre selbstständige Erhaltung und gegen etwaige 
verlockende fremde Schutzverheißungen bieten kann.

Eine Gelegenheit, wie die jetzige, dies Alles zu verwirk
lichen, wird schwerlich jemals wiederkehren, und die Geschichte
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würde mit vollem Recht ein Brandmal der Verdammung allen 
denjenigen anfdrücken, welche in solcher Lage diese Gelegenheit 
zum Handeln nicht ergriffen, noch schwerer aber diejenigen 
verurtheilen, welche das angefangene Werk kleinmüthig unvoll- 
endet verlassen hätten. Es gibt in der Geschichte Momente, 
welche als Wendepunkte des Schicksals erkannt sein wollen, 
wo einem Staate oder einer Genossenschaft von Staaten, oder 
selbst dem einzelnen Manne Ausgaben zufallen, welche in 
Gottes Namen erfüllt werden müssen. Verkennt man in 
solcher Lage diese Aufgabe, oder zeigt man sich ihr nicht ge
wachsen, so ladet man eine ungeheure Schuld auf sich und 
die Furien des verscherzten Glückes von Millionen folgen ihr 
auf dem Fuße. Wen die Vorsehung an eine große Ausgabe 
stellt und erfüllt er sie nicht, der lehnt sich wider Gott auf 
und versündigt sich an seiner heiligsten Führung. Selbst 
vermeintliches Unvermögen kann unter solchen Umständen seine 
Unthätigkeit nicht rechtfertigen; er muß sich nach bestem Ge
wissen und Vermögen daran versuchen; Gott erwählt auch die 
schwachen Werkzeuge zu großen Dingen! Was sollte man aber 
von dem sagen, der aus Mangel an Muth und Gottver- 
trauen eine gerechte Sache verläßt, um sich in bequemer Sicher
heit fortzuwiegen? — Wo könnte es für Deutschlands Regie
rungen eine höhere Pflicht geben, als die vielhundertjährig 
gefestigten Rechte zu schützen und zu behaupten? Wie kann 
auch die größte Gefahr als Entschuldigung für Pflichtverletzung 
gelten? Je größer die Gefahr, desto großer auch der Erfolg. 
Wer hätte ein Recht, den Materialismus unserer Tage an- 
znklagen, wenn er doch selbst keine Hand rühren will, um 
durch ein erhebendes Streben nach etwas Höherem daraus zu 
erretten? Is t denn ein gefahrvoller Krieg, wenn er denn sein 
muß, nicht einem schwächlichen demoralisirenden Frieden vor-
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zuziehen? Und, beim rechten Lichte besehen, ist denn dieser 
letztere nicht eben die wahre Gefahr, die das unsterbliche 
Theil einer ganzen Nation tödtet? Wozu erhält man denn 
mit so großen Opfern das mächtige Bundesheer, wenn man 
der Politik des Friedens um jeden Preis huldigen will?

Der Mangel an Energie und Muth ist es gerade, was 
die Regierungen der öffentlichen Achtung berauben muß, viel
leicht nur um so mehr in einer Zeit wie die unsere, wo die 
platte Geld-, Gewinn- und Genußgier so offen und gemein 
sich breit macht, mit der doch unmöglich zu wetteifern ist, 
und welcher doch nur, trotz allem Sträuben, ein höheres, 
stolzeres, selbstbewußtes Princip zu imponiren vermag. Ver
tritt die Regierung die edleren Interessen mit Muth und 
Selbstvertrauen, so kann sie auch sicher darauf rechnen, daß 
ihr in kritischen Momenten die große Masse treu bleibt, die 
sich immer dahin wendet, wo ihr die meiste Energie Respect 
einflößt. Nur durch solche Energie sind ja auch die so leichten 
und raschen Siege der März-Revolution errungen worden, 
wo die positive demokratische Entschiedenheit der negativen 
apathischen Kraftlosigkeit der Regierungen gegenüber stand. 
Das bloße Negiren und die Passivität machen nicht die con
servative Politik, dieselbe muß auch der Hort der lautern 
Gerechtigkeit für Alle sein und die öffentlichen Interessen in 
jeder Richtung, zumal auch in der hohem sittlichen Sphäre, 
kräftig vertreten; aber nicht durch bloße Repressivmaßregeln 
die Demokratie bekämpfen wollen. Eine energische Vertretung 
der gerechten Sache würde dem bestehenden Systeme hundertmal 
mehr Kraft und Nutzen zuwenden, als alle erdenklichen Ge
setze über Vereins- und Preßwesen und ähnliche Maßregeln 
jemals gewähren können. Durch Repressiv - Maßregeln mag 
man immerhin glauben, die Mißstimmung und deren Ueber-
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flutung einigermaßen einzudämmen, aber nimmermehr wird 
man damit der Menge, oder auch nur den Mittelständen 
imponiren. Wie es immerfort die Pflicht jeder Regierung 
ist, das geordnet Bestehende gegen ungeordnete Angriffe von 
unten her zu vertheidigen, so ist es auch ihr höchster Beruf, 
das Recht nach außen hin zu schützen. Je konservativer eine 
in Treu und Glauben feste Regierung auf tritt, desto mehr 
und desto dauernder vermag sie durch Vertretung der National- 
Ehre sich eine Stütze im Gemüthe des Volks zu gründen. 
Weder der Pflicht noch der Ehre der Regierung steht es wohl 
an, um Popularität zu buhlen und zu kokettiren; aber wo 
es wirklich gilt, die besten Gefühle des Volks: das vater
ländische Recht und die vaterländische Ehre zu vertreten, und 
auf diesem edlem Wege sein Herz und Gemüth zu leiten, es an 
sich zu ketten, nicht blos mit der physischen Macht, die in der 
Welt doch nie allein ansreicht, sondern geistig und moralisch 
Zu herrschen — da soll sie auch vor keiner Gefahr zurückweichen.

Daß auf solche Weise der deutsch - dänische Conflict auf- 
gefaßt und ehrenvoll zum Ende geführt werde, dazu wolle 
Gott unsere Fürsten und unsere Staatsmänner erleuchten! 
Dann können wir einer bessern Zukunft entgegensehen.

Anfang Ju li 1858.
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